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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Corona-Pandemie ist eine globale Krise und kann 
daher auch nur durch internationale Kooperation 
überwunden werden. Diese Überzeugung stand im 
Mittelpunkt des virtuellen Treffens der G20-Finanz-
ministerinnen und -minister, das Ende Februar erst-
mals unter italienischem Vorsitz stattfand. Die G20 
betonten, dass es neben der Aufrechterhaltung der 
stabilisierenden Maßnahmen nun auch darum gehen 
müsse, die wirtschaftliche Erholung mit Investitionen 
in nachhaltige Entwicklung und digitalen Fortschritt 
zu unterstützen. Im Fokus standen auch die Verhand-
lungen über die Besteuerung der digitalisierten Wirt-
schaft, einschließlich der Einführung einer globalen 
effektiven Mindestbesteuerung. Die Bundesregierung 
ist zuversichtlich, dass die politische Einigung auf 
ein konkretes Modell wie geplant bis Mitte 2021 er-
reicht werden kann, auch dank der positiven Signale 
der neuen US-Administration. Der Schlaglichtartikel 
befasst sich ausführlich mit dem Thema Besteuerung 
der digitalisierten Wirtschaft.

Auch für die wirtschaftliche Erholung in Europa und 
die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion 
wurden wichtige Fortschritte erzielt. Um die Krise in 
ganz Europa so schnell und gut wie möglich zu über-
winden, nimmt die Europäische Union (EU) erstmals 
in großem Umfang gemeinsam Finanzmittel am 
Markt auf – und wird diese auch gemeinsam zurück-
zahlen. Die Bundesregierung hat das Gesetz, das die 
Zustimmung Deutschlands zu dieser Neuerung er-
möglicht, Ende Februar in den Bundestag eingebracht. 

Um die gemeinsame Rückzahlung zu sichern, sollen 
ab Mitte des Jahres neue Einnahmemöglichkeiten ge-
prüft und möglichst bis 2023 eingeführt werden. Am 
17. März hat das Kabinett zudem ein Paket an Gesetz-
entwürfen zur Stärkung des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) eingebracht. Das Krisenmanage-
ment dieses dauerhaften „Euro-Rettungsschirms“ 
wird dadurch entscheidend verbessert und die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler noch besser davor 
geschützt, für Probleme im Bankensektor einsprin-
gen zu müssen. Der ESM wird zukünftig u. a. als letzte 
Sicherungslinie (Common Backstop) Kredite an den 
europäischen Bankenabwicklungsfonds bereitstellen 
können, um Banken in Schieflage abzuwickeln – ein 
entscheidender Beitrag zur Wahrung der Finanzsta-
bilität in der Eurozone. Die Rückzahlung der Kredite 
wird durch Abgaben der Banken sichergestellt.

Auf nationaler Ebene hat Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz Anfang Februar einen Sieben-Punkte-Plan 
zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) vorgestellt. Der Fall Wirecard 
hat offenbart, dass die Finanzaufsicht mehr Kompe-
tenzen und Eingriffsmöglichkeiten bei der Bilanz-
prüfung braucht. Künftig soll die BaFin gestärkte 
Zugriffsrechte und mehr kompetentes Personal er-
halten, um Bilanzen besser prüfen und Bilanzbetrug 
aufdecken zu können. Mit diesen und einer Reihe 
weiterer Verbesserungen, auch bei der Leitungs-
struktur der BaFin, soll die Aufsicht schlagkräftiger, 
straffer und wirksamer aufgestellt werden. Einige Ele-
mente des Sieben-Punkte-Plans finden bereits Ein-
gang in das Ende vergangenen Jahres im Kabinett be-
schlossene Finanzmarktintegritätsgesetz (FISG), mit 
dem die maßgeblichen Konsequenzen aus dem Fall 
Wirecard gezogen werden sollen, u. a. durch die Be-
seitigung zentraler Schwachstellen bei der Kontrolle 
der Unternehmensbilanzen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und 
bleiben Sie gesund!.

 
Wolfgang Schmidt  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Internationale Unternehmensbesteuerung

 ● Die Steuereinnahmen des Staates finanzieren unser Gemeinwesen, z. B. moderne Straßen, gute 
Schulen und ein stabiles soziales Sicherungssystem. Auch die Corona-Krise hat gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass der Staat finanziell handlungsfähig ist. Nur so kann er auf Krisensituationen 
kraftvoll reagieren, Betroffene finanziell unterstützen und sich gegen einen drohenden Wirt-
schaftsabschwung stemmen.

 ● Zur Finanzierung des Gemeinwesens soll jeder und jede einen angemessenen und fairen Beitrag 
leisten. Es ist unfair und gefährdet die Akzeptanz unseres Gemeinwesens, wenn einige wenige sich 
ihrem Beitrag für die Solidargemeinschaft entziehen. Das gilt für Privatpersonen wie für Unter-
nehmen gleichermaßen. Wenn etwa international tätige Konzerne versuchen, ihre Steuerschuld 
zu verringern, indem sie Gewinne in Niedrigsteuerländer verlagern, widerspricht das dem Ge-
rechtigkeitsempfinden vieler Bürgerinnen und Bürger. Denn auf diese Weise werden Gelder auf 
Kosten der Allgemeinheit am Fiskus vorbeigeschleust – Gelder, die dem Staat zur Finanzierung 
des Gemeinwesens fehlen.

 ● Dieser aggressiven Steuergestaltung internationaler Unternehmen durch Gewinnkürzungen und 
Gewinnverlagerung gilt es entschieden entgegenzutreten. Auf der Ebene der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der G20 wurde deshalb vor knapp zehn 
Jahren ein Prozess etabliert, der diese Herausforderungen international koordiniert angeht. In 
diesem Rahmen wird aktuell auch an konkreten Modellen für die Besteuerung der digitalisierten 
Wirtschaft und an einer globalen effektiven Mindestbesteuerung gearbeitet. Dies sind zwei ganz 
wesentliche Vorhaben im Kampf gegen internationale Steuervermeidung. Dieser Schlaglichtarti-
kel soll einen knappen Überblick über dieses politisch bedeutende Vorhaben geben.

Für eine gerechte 
internationale Besteuerung 
grenzüberschreitend tätiger 
Unternehmen

Es ist ein weltweites Problem, wenn Unternehmen 
ihre Steuerzahlungen durch unerwünschte Strate-
gien zur Steuervermeidung minimieren. Sie rech-
nen ihre Gewinne herunter oder verschieben große 
Teile der Gewinne an Tochterunternehmen in Staa-
ten und Gebiete mit niedrigen Steuersätzen. Teil-
weise führen solche aggressiven Steuergestaltun-
gen so weit, dass große Konzerne in den Sitzstaaten 
ihres Mutterunterunternehmens keine oder nur 
minimale Steuern zahlen, obwohl die Unterneh-
men höchst profitabel sind. Da dies ein globales 

Problem darstellt, kann es nur international ge-
meinsam angegangen werden.

Der Bundesregierung ist deshalb ein multinatio-
nales Vorgehen sehr wichtig. Einseitig umgesetzte 
Maßnahmen führen zu einer Zersplitterung der 
internationalen Steuerlandschaft. Dies kann nie-
mand wollen. Denn eine Fragmentierung des in-
ternationalen Steuerrechts bringt nicht nur höhere 
bürokratische Belastungen für die Unternehmen, 
sondern schafft wiederum fast zwangsläufig wei-
tere Steuerschlupflöcher. Zudem können unein-
heitliche Lösungen rasch zu einem schädlichen 
Steuerwettbewerb führen, in dem Staaten und Ge-
biete mit niedrigen Steuersätzen um die sehr mobi-
len steuerpflichtigen Gewinne konkurrieren.
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Um Steuervermeidung international bekämpfen 
zu können, haben sich 2012 alle Staaten der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und der G20 sowie außer-
dem eine Reihe von Entwicklungs- und Schwellen-
länder dem BEPS-Projekt (Base Erosion and Profit 
Shifting) angeschlossen. Dieses entwickelt Antwor-
ten auf Steuervermeidung durch Gewinnverkür-
zung und Gewinnverlagerung. 15  konkrete Akti-
onspunkte wurden in dem Projekt erarbeitet und 
zum großen Teil schon umgesetzt. So wurden z. B. 
Regeln für einen besseren internationalen Infor-
mationsaustausch zu Gewinnverlagerungen einge-
führt sowie die Zusammenarbeit nationaler Steu-
erbehörden deutlich verbessert. Ein konkretes 
Instrument ist der zwischenstaatliche Informati-
onsaustausch über die sogenannten länderbezo-
genen Berichte (Country-by-Country Reports). Das 
Country-by-Country Reporting liefert den Finanz-
behörden wichtige Informationen hinsichtlich der 
grenzüberschreitenden Konzernstruktur und Ge-
schäftstätigkeiten der Unternehmen. Darüber hi-
naus wurden beispielsweise Regelungen erarbeitet, 
mit denen Gewinnkürzungen begrenzt und unge-
rechtfertigte Zinsabzüge beendet wurden. Auch das 
Problem der sogenannten doppelten Nichtbesteu-
erung und die Hinzurechnungsbesteuerung wur-
den wirksam angegangen.

Country-by-Country Reporting 
Inländische Unternehmen, deren im Kon-
zernabschluss ausgewiesene konsolidier-
te Umsatzerlöse im vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr mindestens 750 Mio. Euro 
betragen haben und mindestens ein auslän-
disches Unternehmen oder eine ausländi-
sche Betriebsstätte umfassen, sind verpflich-
tet, bestimmte Unternehmenskennziffern 
in einem Bericht zusammenzufassen. Die-
se Berichte werden seit 2017 zwischen den 

Steuerverwaltungen ausgetauscht. Die Eu-
ropäische Kommission hat Anfang 2016 vor-
geschlagen, diese Berichte innerhalb Euro-
pas auch der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Das BMF unterstützt diesen Vor-
schlag. Wegen einer fehlenden Einigung im 
Ressortkreis hat sich die Bundesregierung in 
dieser Frage bislang zwar enthalten. Die nö-
tige Mehrheit der EU-Staaten hat sich am 
25. Februar 2021 aber für ein öffentliches 
Country-by-Country Reporting ausgespro-
chen; nun beginnen die Beratungen mit dem 
Europäischen Parlament und der Europä-
ischen Kommission, um dieses Gesetzesvor-
haben zu einem Abschluss zu bringen.

Überwacht wird die Umsetzung der BEPS-Empfeh-
lungen durch das „Inclusive Framework on BEPS“, 
dem sich mittlerweile 139  Staaten angeschlossen 
haben, darunter zahlreiche Schwellen- und Ent-
wicklungsländer, die gleichberechtigt mitarbeiten. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist aktives Mit-
glied des Inclusive Framework und führt derzeit 
den Vorsitz dieses Gremiums.1

Die Ergebnisse des BEPS-Projekts sind ein echter 
Meilenstein der internationalen Steuerpolitik. Mit 
der Umsetzung der vereinbarten Aktionspunkte in 
den einzelnen Staaten entstehen neue Standards 
und konkrete Regeln, die Lücken in der interna-
tionalen Besteuerung und Schlupflöcher für Un-
ternehmen schließen. Gleichwohl hat sich gezeigt, 
dass bestimmte BEPS-Probleme noch nicht gelöst 
sind, sodass es immer noch Spielräume für aggres-
sive Steuergestaltungen gibt.

1 Nähere Informationen zu den Details 
des BEPS-Projekts finden sich unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210301
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Besteuerung der digitalisierten 
Wirtschaft und globale 
Mindestbesteuerung

Deshalb befindet sich derzeit ein weiteres Projekt 
aus dem BEPS-Prozess im Fokus der internationa-
len Steuerpolitik. OECD- und G20-Staaten wollen 
bis Mitte 2021 Lösungen für zwei elementare Fra-
gen erarbeiten:

1. wie kann eine zeitgemäße Antwort auf die 
zunehmende Digitalisierung der Geschäftsmodelle 
gefunden werden und

2. wie lassen sich die verbliebenen BEPS-Risiken 
nachhaltig und grundlegend adressieren, um mehr 
Steuergerechtigkeit in der Welt herzustellen?

Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, hat 
die OECD das sogenannte Zwei-Säulen-Projekt 
ins Leben gerufen. Säule  1 betrifft die Neuvertei-
lung der zwischenstaatlichen Besteuerungsrechte. 
Säule  2 umfasst den deutsch-französischen Vor-
schlag für eine globale effektive Mindestbesteue-
rung. Durch das Zusammenwirken dieser beiden 
Säulen soll die Besteuerung international agieren-
der Konzerne fairer gestaltet werden, indem aus 
steuerrechtlicher Sicht gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen für alle Unternehmen hergestellt werden 
und der durch Verlagerung von Gewinnen getrie-
benen Steuerflucht ein Riegel vorgeschoben wird.

Säule 1: Besteuerung der digitalisierten 
Wirtschaft

Digitale Geschäftsmodelle erfordern eine Neuaus-
richtung der internationalen Besteuerung. Bis-
lang gilt der Grundsatz, dass die Gewinnbesteue-
rung nur in den Staaten erfolgen kann, in denen 
das Unternehmen eine physische Präsenz hat. Im 
20. Jahrhundert war dieses Vorgehen auch sachge-
recht: Unternehmen mussten, um in einem Staat 
ihre Produkte oder Dienstleistungen zu vermark-
ten, in der Regel über ein Mindestmaß an physi-
scher Präsenz verfügen. Diese etablierten Besteue-
rungsprinzipien werden durch die Digitalisierung 
vermehrt infrage gestellt. Denn Wesensmerkmal 

von digitalisierten Geschäftsmodellen ist, dass das 
Unternehmen in diesem Staat eine erhebliche wirt-
schaftliche Tätigkeit entfalten kann, auch wenn 
keine oder nur eine geringfügige physische Präsenz 
in einem Staat vorhanden ist. Unternehmen kön-
nen so auch in einem anderen Staat tätig werden 
und dort teilweise hohe Profite erzielen.

Da es sich bei der Verteilung von Besteuerungs-
rechten um ein komplexes Problem von weltwei-
ter Bedeutung handelt, erfordert es eine globale 
Lösung, auf die sich alle Staaten einigen können. 
Entwickelte jeder Staat eine eigene Strategie zur 
Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft, ent-
stünde ein Nebeneinander von unterschiedlichen 
steuerlichen Maßnahmen mit unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen. Neben der steigenden bü-
rokratischen Belastung für Unternehmen und po-
tenziellen neuen Besteuerungslücken wäre dies auf 
europäischer Ebene kontraproduktiv für die Stär-
kung des EU-Binnenmarkts.

Säule 2: Einführung einer globalen effektiven 
Mindestbesteuerung

Mit der Säule 2 soll ein weiterer Meilenstein der inter-
nationalen Steuerkooperation erreicht werden: eine 
gemeinsame Festlegung auf eine weltweit geltende 
funktionierende Mindestbesteuerung von multi-
national operierenden Unternehmen. Deutschland 
und Frankreich haben im Jahr 2018 diese Initiative 
einer globalen effektiven Mindestbesteuerung in die 
internationale Diskussion eingebracht. Damit sol-
len etwaige Lücken in der internationalen Besteue-
rung von Unternehmen geschlossen werden. Denn 
auch wenn alle auf OECD-Ebene vereinbarten Re-
geln umgesetzt sind und wenn sich alle Staaten und 
Gebiete an die neuen Regeln halten, bleiben Risi-
ken der Gewinnkürzungen und Gewinnverlagerun-
gen bestehen. Trotz des beschriebenen Erfolgs des 
BEPS-Prozesses verbleiben noch steuerliche Gestal-
tungsspielräume, die zu unfairem Steuerwettbewerb 
und aggressiven Steuergestaltungen führen können. 
Eine effektive Mindestbesteuerung würde die Mög-
lichkeiten der unerwünschten Steuervermeidung 
internationaler Unternehmen grundlegend und 
dauerhaft adressieren.

10
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Die zugrundeliegende Idee ist einfach: Die Gewinn-
verlagerung in Staaten und Gebiete mit niedrigen 
Steuersätzen darf sich nicht mehr „lohnen“. Kon-
kret bedeutet das: Wird ein Gewinn einer Tochter-
gesellschaft im Ausland unterhalb eines bestimm-
ten Mindeststeuersatzes besteuert, darf der Staat, in 
dem die Muttergesellschaft ihren Sitz hat, die Dif-
ferenz zwischen dem niedrigen Steuersatz im Aus-
land und dem global vereinbarten Mindeststeuer-
satz nachversteuern.

Beispiel: Die in Staat A ansässige Mutter-
gesellschaft des A-Konzerns hat eine Toch-
tergesellschaft in Staat B, welcher Unter-
nehmensgewinne nur mit einem effektiven 
Steuersatz in Höhe von 5 Prozent belastet. 
Der globale effektive Mindeststeuersatz liegt 
annahmegemäß bei 15 Prozent. Durch die 
Neuregelung im Rahmen von Säule 2 würde 
der niedrigbesteuerte Gewinn der Toch-
tergesellschaft auf Ebene der Muttergesell-
schaft in Staat A in Höhe von 10 Prozent-
punkten nachversteuert werden.

Darüber hinaus sollen Zahlungen nicht oder nur 
anteilig als Betriebsausgaben abziehbar sein, wenn 
die entsprechenden Erträge im Empfängerstaat ei-
ner Besteuerung unterhalb des vereinbarten Min-
deststeuerniveaus unterliegen. Dadurch wird ei-
nerseits die steuermotivierte Gewinnverlagerung 
weniger attraktiv und andererseits wird das Steuer-
aufkommen in den Quellenstaaten gesichert. Dies 
gilt insbesondere für Zins- und Lizenzzahlungen an 
verbundene Unternehmen.

Beispiel: Die A-GmbH zahlt für die Überlas-
sung eines Patents eine Lizenzgebühr an die 
B-Ltd., eine in einem anderen Staat gelegene 
Gesellschaft, die zum selben Konzern gehört. 
Die Lizenzgebühr wird auf Ebene der B-Ltd. 
nicht besteuert. Die Neureglung führt dazu, 
dass die Betriebsausgaben im Zusammen-
hang mit der Lizenzgebühr auf Ebene der 
A-GmbH vollumfänglich nicht mehr steuer-
lich abziehbar sind.

Aktueller Stand der Umsetzung

Bereits im Herbst  2020 hatte die OECD die soge-
nannten Blaupausen („Blueprints“) vorgelegt, die 
eine umfassende Darstellung der Ausgestaltungs-
möglichkeiten für beide Säulen enthalten und auf 
deren Grundlage nun an einer Einigung gearbeitet 
wird. Beim virtuellen Treffen am 14. Oktober 2020 
haben die G20-Finanzministerinnen und -minister 
diese Eckpunkte gebilligt. Dem schloss sich ein öf-
fentlicher Konsultationsprozess an. Bei der OECD 
bestand für die Fachöffentlichkeit die Gelegenheit 
zur Stellungnahme bis zum 14.  Dezember  2020. 
Am 14. und 15. Januar 2021 fand außerdem eine öf-
fentliche Anhörung statt. Insgesamt bestand gro-
ßes öffentliches Interesse an der Konsultation und 
es wurden über 200 schriftliche Beiträge mit einem 
Umfang von insgesamt mehr als 3.500 Seiten ein-
gereicht. Die öffentliche Anhörung konzentrierte 
sich auf die Schlüsselfragen, die in den schriftli-
chen Eingaben aufgeworfen worden waren. Bis 
spätestens Mitte  2021 wollen sich die 139  Staa-
ten und Gebiete, die dem Inclusive Framework on 
BEPS angehören, auf einen globalen Lösungsvor-
schlag einigen.

Am Rande der jüngsten Sitzung des Inclusive 
Framework on BEPS am  27. und 28.  Januar  2021 
fand eine vielbeachtete Panel-Diskussion statt, an 
der auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz teil-
nahm. Er machte dabei erneut deutlich, wie wichtig 
eine internationale Einigung bis Mitte dieses Jah-
res ist, und appellierte an die Kompromissbereit-
schaft aller Beteiligten. Die Bundesregierung strebt 
mit Nachdruck eine internationale Lösung an. Und 
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diese kann nur zum Erfolg führen, wenn zu beiden 
Säulen konkrete Ergebnisse erzielt werden. Diesem 
Ziel ist die internationale Gemeinschaft kürzlich 
ein großes Stück nähergekommen. Die Finanzmi-
nisterinnen und -minister der G20-Staaten haben 
bei ihrem virtuellen Treffen am 26.  Februar  2021 
die Notwendigkeit einer internationalen Einigung 
bis Mitte  2021 betont. Zusätzliche Dynamik ent-
steht durch die Übereinkunft der G20-Staaten, dass 
die Überlegung, die neuen Regelungen bei Säule 1 
optional auszugestalten, nicht länger verfolgt wer-
den soll. Dieser Ansatz hätte eine globale Konsens-
findung bis Mitte 2021 erschwert; in den kommen-
den Wochen sollen die internationalen Arbeiten 
nun engagiert fortgesetzt werden, um die verblie-
benen offenen Punkte zügig zu lösen.

Umsetzung auf europäischer Ebene

Nach der internationalen Einigung Mitte 2021 sol-
len die Ergebnisse des OECD-Prozesses in der Euro-
päischen Union (EU) umgesetzt werden.

Auf dem Weg dahin konnten unter deutscher 
EU-Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr 
wichtige Fortschritte erzielt werden. So ist es ge-
lungen, auf EU-Ebene umfassende Ratsschlussfol-
gerungen für die Architektur einer fairen und ef-
fektiven Besteuerung zu verabschieden, u.  a. auch 
zur internationalen Besteuerung. Die EU-Mitglied-
staaten bekräftigen darin ihre Unterstützung des 
internationalen Prozesses und erklären sich grund-
sätzlich zur anschließenden Umsetzung der Ergeb-
nisse in der  EU bereit. Die Finanzministerinnen 
und -minister der Europäischen Union haben dies 
am 16. März 2021 noch einmal bekräftigt. Auch die 
Staats- und Regierungschefs und -chefinnen wer-
den beim Europäischen Rat am 25. März 2021 den 
aktuellen Stand bewerten.

Weitere Maßnahmen der 
Bundesregierung für mehr 
Steuergerechtigkeit

Neben diesen Bemühungen auf europäischer und 
internationaler Ebene hat die Bundesregierung auf 

nationaler Ebene zahlreiche Maßnahmen vorange-
bracht, mit denen für mehr Steuergerechtigkeit ge-
sorgt wird:

 ● Beim Onlinehandel wird Umsatzsteuerbetrug 
nun wirksam bekämpft. Für Unternehmen au-
ßerhalb der EU wurde 2019 beim Handel auf 
elektronischen Plattformen der Umgehung der 
Umsatzsteuer ein Riegel vorgeschoben. Seit Ja-
nuar 2019 sind alle Betreiber elektronischer 
Marktplätze verpflichtet, bestimmte Daten der 
Verkäufer zu erfassen, um eine Prüfung der 
Steuerbehörden zu ermöglichen. Außerdem 
können Betreiber für nicht entrichtete Umsatz-
steuer aus dem Handel über ihre Plattform in 
Haftung genommen werden. Damit wird nicht 
nur die Steuergerechtigkeit in Deutschland ge-
stärkt, sondern die Regeln schützen auch ehr-
liche Unternehmen vor Wettbewerbsverzer-
rungen. Diese gesetzlichen Regelungen werden 
aufgrund der nationalen Umsetzung des so-
genannten Mehrwertsteuer-Digitalpakets mit 
Wirkung zum 1. Juli 2021 modifiziert. Die bis-
herigen Grundsätze, dass Betreiber Daten der 
Verkäufer zu erfassen haben und unter be-
stimmten Voraussetzungen in Haftung ge-
nommen werden können, haben jedoch wei-
terhin Bestand.

 ● Seit dem 1. Juli 2020 gilt eine Mitteilungs-
pflicht für grenzüberschreitende Steu-
ergestaltungsmodelle. Damit sind u. a. 
Kreditinstitute, Steuerberatungsbüros, Rechts-
anwaltsbüros sowie Wirtschaftsprüferinnen 
und Wirtschaftsprüfer dazu verpflichtet, Steu-
ergestaltungsmodelle an das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) zu melden. Die eingehenden 
Mitteilungen werden automatisch mit den an-
deren EU-Mitgliedstaaten ausgetauscht. Mittei-
lungspflichtig sind dabei insbesondere Gestal-
tungsmodelle, welche hauptsächlich deshalb 
gewählt wurden, um Steuern zu sparen. Nur 
bei schneller Kenntnis von Umgehungsmög-
lichkeiten kann der Gesetzgeber reagieren, um 
Steuerausfälle zu verhindern.
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 ● Die Einrichtung einer neuen Sondereinheit 
zur Bekämpfung von kapitalmarktbezogenen 
Steuergestaltungen beim BZSt wurde zügig 
umgesetzt. Die Sondereinheit hat ihre Tätigkeit 
bereits zum 1. März 2020 aufgenommen. Sie 
übernimmt nun eine koordinierende und un-
terstützende Funktion bei der Aufklärung be-
kannter Steuergestaltungen am Kapitalmarkt 
sowie eine koordinierende Funktion bei der 
Prävention von kapitalmarktbezogenen Steu-
ergestaltungen. Hierzu gehören auch mögliche 
Gestaltungen mit Investmentfonds.

 ● Der Kampf gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsbetrug wurde gestärkt. Es ist 
ein zentrales Anliegen der Bundesregierung, il-
legale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Sozi-
alleistungsbetrug wirksam einzudämmen und 
die Einhaltung der zwingenden Mindestar-
beitsbedingungen zu sichern. Mit dem Ge-
setz gegen illegale Beschäftigung und Sozial-
leistungsmissbrauch vom 11. Juli 2019 werden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor 
Ausbeutung und Bezahlung unterhalb des 
Mindestlohns geschützt sowie der Staat vor 
hinterzogenen Steuern und Sozialleistungsbe-
trug. Dafür wurde der Zoll massiv gestärkt und 
gleichzeitig seine Arbeit erleichtert. Konkret 
wurde die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
der Zollverwaltung durch erweiterte Befug-
nisse und mehr Personal deutlich gestärkt. So 
kann die FKS nunmehr bereits bei der Anbah-
nung von Schwarzarbeit auf sogenannten Tage-
löhnerbörsen, auf Onlinedienstleistungsplatt-
formen oder in Fällen tätig werden, in denen 
ein Arbeitsverhältnis oder eine selbstständige 
Beschäftigung nur vorgetäuscht wird. Die FKS 
hat außerdem die notwendigen Kompetenzen 
erhalten, um gegen ausbeuterische Arbeitsbe-
dingungen (insbesondere Menschenhandel, 
Zwangsarbeit und Ausbeutung der Arbeitskraft) 
vorgehen zu können. Darüber hinaus wurden 
auch Maßnahmen für die bessere Vernetzung 
der beteiligten Behörden und Regelungen zur 
Vermeidung der unangemessenen Inanspruch-
nahme von Kindergeld geschaffen.

 ● Die Bundesregierung geht künftig noch 
stärker gegen Steueroasen vor. Das BMF hat 
deshalb am 15. Februar 2021 die Ressortab-
stimmung zum Entwurf des Steueroasen-Ab-
wehrgesetzes eingeleitet. Personen und Un-
ternehmen sollen durch gezielte Maßnahmen 
davon abgehalten werden, Geschäftsbezie-
hungen zu nicht kooperativen Staaten und 
Steuergebieten (Steueroasen) fortzusetzen oder 
neu aufzunehmen. So sollen künftig Betriebs-
ausgaben und Werbungskosten, die in Zusam-
menhang mit Steueroasen stehen, nicht mehr 
steuerlich geltend gemacht werden dürfen. 
Auch für Einkünfte von Zwischengesell-
schaften in Steueroasen sollen schärfere Regeln 
gelten und Steuerpflichtige, die Geschäftsbezie-
hungen mit Bezug zu Steueroasen unterhalten, 
müssen künftig strengere Auskunftspflichten 
gegenüber dem Finanzamt erfüllen.

 ● Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. Mit der 
Anti-Tax-Avoidance-Directive (ATAD) werden 
wichtige BEPS-Empfehlungen in der EU um-
gesetzt. Die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union haben sich auf schärfere Regelungen 
gegen aggressive Steuergestaltungen und Ge-
winnverlagerungen von multinationalen Un-
ternehmen verständigt. Die Umsetzung der 
ATAD ist mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz 
vorgesehen. Der Gesetzentwurf enthält u. a. 
Änderungen bei der Hinzurechnungsbesteu-
erung von niedrigbesteuerten Einkünften, 
den steuerlichen Konsequenzen der Verlage-
rung von Betriebsvermögen ins Ausland (so-
genannte Entstrickungsregeln) sowie der Be-
steuerung bestimmter gestaltungsanfälliger 
Finanzierungs- oder Gesellschaftskonstrukti-
onen. Damit werden Gestaltungsinstrumente 
multinationaler Unternehmen eingeschränkt 
und das Unternehmensteuerrecht in der EU 
wird weiter harmonisiert.
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Die Digitalisierung hat viele 
Lebensbereiche rasant ver-
ändert. In welchen Bereichen 
spüren Sie dies auch privat 
ganz besonders deutlich? Wo 
fällt es Ihnen im Arbeitsleben 
besonders auf?

Die COVID-19-Krise hat die Digitalisierung im-
mens beschleunigt. Sie ist zu einem Katalysator der 
digitalen Gesellschaft geworden. Dadurch hat sie 
den Wandel in der Wirtschaft, in der Bildung und 
natürlich auch im Privatleben beschleunigt: On-
lineshopping, Click and Collect, digitales Bezahlen, 
das Smartphone als alltäglicher Begleiter bis hin 
zum digitalen Planen von Arztbesuchen.

In meinem Arbeitsalltag wird der digitale Wandel 
besonders deutlich. Videokonferenzen sind bei in-
ternen Gesprächen, Veranstaltungen, Gesprächen 
mit Regierungen anderer Staaten oder Verhand-
lungen auf OECD- und EU-Ebene mittlerweile 
Standard. Natürlich bietet das nicht immer einen 
gleichwertigen Ersatz zu den persönlichen Kontak-
ten während einer kurzen Sitzungspause oder dem 
Smalltalk bei einem Kaffee. Aber: Zahlreiche Flug-
reisen entfallen. Das spart Zeit und Reisekosten. 
Und es ist ein Beitrag zur Schonung der Umwelt.

Allerdings freue auch ich mich schon darauf, wenn 
ich meine Eltern und meinen Freundeskreis wie-
der unbeschwert persönlich treffen kann. Das fehlt. 
Videokonferenzen können nur ein besserer Ersatz 
sein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger (Archivbild) 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Es gibt nicht die „digitale 
Wirtschaft“, sondern die 
Digitalisierung durchdringt alle 
Branchen, alle Wirtschafts-
bereiche. Ganz neue Geschäfts-
modelle sind entstanden, etwa 
soziale Netzwerke, die sich 
aus Werbeeinnahmen und 
Datenverkäufen finanzieren. 
Welche steuerlichen 
Herausforderungen sind aus 
Ihrer Sicht daraus erwachsen?

Die Pandemie hat eines deutlich gezeigt: Unter-
nehmen, die Prozesse aktiv und systematisch di-
gitalisieren oder sogar auf ein rein digitales Ge-
schäftsfeld setzen, kommen deutlich besser durch 
diese schwierige Zeit. Wir müssen uns nur an-
schauen, welche Gewinne digitale Unternehmen 
wie Amazon, Microsoft oder Apple im vergangenen 
Jahr erwirtschaftet haben. Das sind Rekordergeb-
nisse. Und hier sind wir gleich bei der Herausforde-
rung für die Steuerpolitik: Wie besteuere ich wo die 
Gewinne dieser Unternehmen? Bisher war das ein-
fach. Besteuert wird dort, wo produziert wird. Der 
Ort der Wertschöpfung und der Ort der Produktion 
fallen hier zusammen.

Durch die zunehmende Digitalisierung haben sich 
aber nicht nur bestehende Geschäftsmodelle ver-
ändert. Es sind auch zahlreiche Geschäftsfelder völ-
lig neu entstanden. Wesensmerkmal von digitali-
sierten Geschäftsmodellen ist, dass Unternehmen 
in dem Land, in dem sich die wirtschaftliche Tä-
tigkeit entfaltet, häufig nicht oder nur geringfügig 
präsent sind. Sie zahlen daher wenig bis keine Steu-
ern, nutzen aber Infrastrukturen oder andere Leis-
tungen, die der Staat kostenlos zur Verfügung stellt. 
Eine bloße „Onlinepräsenz“ löst aber kein Besteue-
rungsrecht in dem betreffenden Staat (Marktstaat) 
aus.

Dabei lässt man bei einer Vielzahl digitalisierter 
Geschäftsmodelle außer Acht, dass die Wertschöp-
fung in erster Linie unter Mitwirkung der Nutze-
rinnen und Nutzer und deren Interaktion unter-
einander entsteht. Wir stehen bei der Besteuerung 
der digitalisierten Wirtschaft vor der Herausforde-
rung, die Verteilung der Besteuerungsrechte so an-
zupassen, dass Unternehmen mit digitalisierten 
Geschäftsmodellen nicht nur in ihrem Ansässig-
keits-, sondern auch in ihren Marktstaaten ihren 
fairen Beitrag leisten und damit an der Finanzie-
rung staatlicher Leistungen mitwirken.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Ein Merkmal 
digitalisierter Geschäftsmodelle ist, dass immate-
rielle Werte häufig zu den wichtigsten Werttrei-
bern zählen. Der Erfolg einer Onlinesuchmaschine 
hängt zum Beispiel stark davon ab, wie leistungsfä-
hig der zugrundeliegende Algorithmus ist. Bei sol-
chen IP-basierten Geschäftsmodellen ist es leichter, 
gezielte Steuerplanung zu betreiben. Immaterielle 
Werte sind weltweit mobil. Sie lassen sich einfa-
cher in andere niedrig besteuernde Staaten trans-
ferieren. Bei einem Maschinenpark geht das nicht. 
Wir wollen aber, dass digitale Unternehmen einen 
angemessenen, fairen Beitrag in Form von Steuern 
leisten.

Deswegen hat der Minister den Vorschlag einer 
globalen Mindestbesteuerung eingebracht. Die 
globale Mindestbesteuerung soll einer aggressi-
ven Verlagerung von Gewinnen multinationaler 
Unternehmen die Grundlage entziehen. Die glo-
bale Mindestbesteuerung soll grundsätzlich für die 
gesamte digitale Wirtschaft gelten, nicht nur für 
große IT-Konzerne.
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Daher arbeiten Sie derzeit 
zusammen mit Ihren Kollegen 
und Kolleginnen aus den 
OECD-Mitgliedstaaten 
intensiv an einem Projekt zur 
Besteuerung der digitalisierten 
Wirtschaft. Warum ist es 
aus Ihrer Sicht so wichtig, 
dass hier ein Konsens auf 
internationaler Ebene 
gefunden wird?

Wie gesagt: Die zunehmende Digitalisierung stellt 
die bestehende Steuerrechtsordnung in einer glo-
balisierten Wirtschaft vor große Herausforderun-
gen. Daher brauchen wir globale Lösungen. Natio-
nale Lösungen führen nicht weiter.

Deshalb arbeitet die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development, 
OECD) im Auftrag der G20 an einer umfassenden 
Lösung, bei der 139  Staaten gleichberechtigt mit-
wirken. Wir sind uns einig: Wir müssen uns auf ein-
heitliche steuerliche Regelungen verständigen, die 
für alle Staaten eine faire Lösung darstellen.

Das Projekt selber umfasst zwei Bereiche, die wir 
als sogenanntes Zwei-Säulen-Projekt bezeich-
nen. Säule  1 betrifft die Neuverteilung der zwi-
schenstaatlichen Besteuerungsrechte. Hier geht es 
um die Entwicklung einer gemeinsamen Bemes-
sungsgrundlage der globalen Mindestbesteuerung. 
Säule  2 umfasst den deutsch-französischen Vor-
schlag für eine globale effektive Mindestbesteue-
rung. Sie baut auf Säule  1 auf: ohne Bemessungs-
grundlage keine Besteuerung. Aus unserer Sicht ist 
daher ein Konsens zur Säule 1 zwingend notwen-
dig. Anderenfalls wäre mit einer Zunahme nicht 
abgestimmter nationaler Maßnahmen zu rechnen. 
Diese würden zu mehr Rechtsunsicherheit führen 
und neue steuerliche Gestaltungsspielräume eröff-
nen. Handelskonflikte zwischen Staaten wären die 
Folge. Aber genau das wollen wir mit einer globalen 
Mindestbesteuerung verhindern.

Können Sie uns einen kleinen 
Einblick geben, wie wir uns 
die Verhandlungen auf OECD-
Ebene vorstellen dürfen? Ist 
Ihnen eine besonders knifflige 
Situation im Gedächtnis 
geblieben, die Sie gerne mit 
uns teilen möchten?

Bei dem Zwei-Säulen-Projekt ist Transparenz eine 
der wesentlichen Voraussetzungen für eine globale 
Lösung. Da es sich um eine grundlegende weltweite 
Reform handelt, müssen wir Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft einbinden. Daher hat 
die OECD im Oktober 2020 den Stand ihrer Arbei-
ten bekanntgemacht und die sogenannten Blau-
pausen (Blueprints) zu beiden Säulen vorgelegt, 
welche die wesentlichen Elemente der neuen Re-
gelungskonzepte enthalten.

Am 14. und 15. Januar 2021 fand dazu eine öffent-
liche Anhörung statt. Das Interesse an der öffentli-
chen Konsultation war groß: 200  schriftliche Bei-
träge auf mehr als 3.500 Seiten. Außerdem tagte das 
Inclusive Framework on BEPS am 27. und 28.  Ja-
nuar  2021 erstmalig weitgehend öffentlich (virtu-
ell), um den Prozess sichtbarer und transparenter 
zu machen. 

Die Verhandlungen auf technischer Ebene werden 
im Inclusive Framework on BEPS1 durchgeführt. 
Vorschläge werden dann in großer Runde disku-
tiert. Die politische Haltung der Staaten zu techni-
schen Ausgestaltungselementen wird zunächst in-
tern evaluiert, bevor die Position gegenüber den 
anderen Staaten vorgebracht wird. Kompromisse 
werden dann ausgelotet. Deutschland hat hier den 
Vorsitz. Der Prozess wird von Martin Kreienbaum 
moderiert und vorangetrieben. Er und sein Team 
haben hier bisher einen exzellenten Job gemacht.

1 Base Erosion and Profit Shifting (Gewinnkürzung und 
Gewinnverlagerung).
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Knifflige Situationen können in internationalen 
Verhandlungen dieser Dimension immer vorkom-
men. Hinzu kommt, dass die Einschränkungen und 
Reiseverbote infolge der Corona-Pandemie dazu 
geführt haben, dass die internationalen Verhand-
lungen neu konzipiert werden mussten. Auch das 
musste sich auch erst einmal einspielen. Es ist ein 
Marathon und kein Sprint. Aufgrund der positiven 
Signale auch von der US-Seite in jüngster Zeit sind 
wir noch zuversichtlicher, dass eine Einigung bis 
Mitte 2021 gelingen kann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger 

© Bundesministerium der Finanzen/photothek

Die Welt wird sich auch 
weiterhin rasant verändern. 
Und der Wandel selbst 
beschleunigt sich sogar. 
Bleibt die Digitalisierung als 
großer Treiber? Was denken 
Sie, werden die kommenden 
großen Herausforderungen im 
internationalen Steuerrecht 
sein? Kann sich das 
Steuerrecht genauso schnell 
wandeln wie die Welt?

Ich glaube, dass wir durch das Zwei-Säulen-Pro-
jekt eine solide Grundlage für die zukünftigen in-
ternationalen Herausforderungen des Steuerrechts 
schaffen werden. Mit der globalen Mindestbesteue-
rung entsteht ein völlig neuartiges Konzept der in-
ternationalen Besteuerung. Wir sind damit bestens 
gewappnet, um auch künftigen Risiken durch ag-
gressive Steuergestaltungen entgegenzutreten.

Das Steuerrecht muss sich den globalen Herausfor-
derungen stellen. Es muss sich dem Wandel stel-
len. Nationale Antworten helfen hier nicht, son-
dern globale, gemeinsame Entscheidungen. Auch 
im Bereich der grenzüberschreitenden Verwal-
tungszusammenarbeit oder fortschreitenden Digi-
talisierung: Wir bleiben engagiert und mit großem 
Einsatz dabei.
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Bundesstaatlicher 
Finanzausgleich

Der bundesstaatliche Finanzausgleich1 be-
ruht auf den Vorgaben der Art.  106 und  107 des 

1 Betrags- und Prozentangaben in diesem Aufsatz sind gerundet.

Grundgesetzes  (GG) für die örtliche und sachliche 
Zuordnung des Steueraufkommens und seiner Ver-
teilung. Neben der Auflistung der Steuerarten, die 
jeweils dem Bund, den Ländern und den Gemein-
den ausschließlich zustehen, werden Bund und Län-
dern gemeinsam Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Umsatzsteuer (Gemeinschaftsteuern) 

Der Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern im Jahr 2020

 ● Der bundesstaatliche Finanzausgleich, der im Jahr 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2020 ge-
ändert wurde, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der den Ländern gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben.

 ● Die Aufteilung der von den Ländern vereinnahmten Umsatzsteuer und der vom Bund verein-
nahmten Einfuhrumsatzsteuer (im Weiteren: Umsatzsteuer) zwischen dem Bund einerseits und 
den Ländern und Gemeinden andererseits erfolgt durch die Anwendung prozentualer Quoten 
sowie durch die Zuweisung von Festbeträgen an Länder und Gemeinden. Der Bund erhielt im 
Ergebnis 43 Prozent des bundesweiten Aufkommens aus der Umsatzsteuer.

 ● Die Durchführung des horizontalen Finanzkraftausgleichs erfolgt seit 2020 durch die Zuweisung 
oder Erhebung eines Zu- oder Abschlags zum oder vom Anteil eines Landes an der Umsatz-
steuer. Der Ausgleich beträgt jeweils 63 Prozent der Unter- beziehungsweise Überdeckung der 
Ausgleichsmesszahl eines Landes. Diese Umverteilung, die ausschließlich zwischen den Ländern 
erfolgt, wurde im Jahr 2020 in einem Volumen von 14,8 Mrd. € vorgenommen.

 ● Die nach dem Finanzkraftausgleich weiterhin leistungssschwache Länder im Sinne von § 9 Abs. 1 
Satz 4 MaßstG i. V. m. § 11 Abs. 2 Satz FAG erhielten über Bundesergänzungszuweisungen weitere 
8 Mrd. €, was in einigen Fällen zu einer Überschreitung der Ausgleichsmesszahl und zu Änderun-
gen in der Finanzkraftrangfolge der Länder führte.

 ● Zusätzlich wurden Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen an leistungsschwache Länder 
zum Ausgleich bestimmter Sonderbedarfe geleistet. Diese Sonderzuweisungen betrugen insge-
samt noch einmal rund 0,9 Mrd. €.

 ● Aufgrund der im Jahr 2020 geänderten Berechnungen sind direkte Vergleiche mit den Ergeb-
nissen des Ausgleichsjahres 2019 im Sinne einer Interpretation hinsichtlich einer Angleichung 
der Finanzkraftverhältnisse nur eingeschränkt sinnvoll. Die Betrachtung der rein fiskalischen 
Wirkungen ist jedoch von den konkreten Berechnungsmethoden nicht berührt und erlaubt wei-
terhin eine auch im Vorjahresvergleich aussagekräftige Darstellung vertikaler und horizontaler 
Verteilungs- und Umverteilungsleistungen.
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zugewiesen, die diese untereinander aufzuteilen 
haben. Grundsatz der Aufteilung ist die gleich-
mäßige Deckung der notwendigen Ausgaben, die 
dem Bund und den Ländern entstehen, im Rah-
men einer mehrjährigen Finanzplanung. Dabei ha-
ben der Bund und die Länder ihre jeweiligen De-
ckungsbedürfnisse so aufeinander abzustimmen, 
dass ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelas-
tung der Steuerpflichtigen vermieden und die Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet gewahrt werden (Art.  106 Abs.  3  GG). Nähere 
Ausgestaltung erhält das System durch das Zerle-
gungsgesetz, das Maßstäbegesetz und das Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG).

Seit dem 1. Januar 2020 ist für den Finanzkraftaus-
gleich der staatlichen Ebenen das FAG in seiner 
durch das „Gesetz zur Neuregelung des bundes-
staatlichen Ausgleichssystems ab dem Jahr  2020 
und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschrif-
ten“ vom 14.  August  2017 geänderten Fassung 
anzuwenden.

Die neue Fassung des FAG wurde an zahlreichen 
Stellen geändert, behält dabei jedoch wesentliche 
Grundlagen der Finanzausgleichsberechnung bei. 
Materiell entfallen ist durch die Gesetzesänderung 
der Umsatzsteuervorwegausgleich in seiner al-
ten Form. Ebenfalls entfallen ist der Länderfinanz-
ausgleich („Finanzausgleich im engeren Sinn“), 
welcher zum Ausweis von Zahlungen der „Geber-
länder“ sowie von Einnahmen der „Empfängerlän-
der“ in den jeweiligen Landeshaushalten führte. 
Der seit Jahresbeginn  2020 durchzuführende Fi-
nanzkraftausgleich ersetzt den Länderfinanzaus-
gleich. Seine Berechnung entspricht im Wesent-
lichen der des Länderfinanzausgleichs, sodass es 
sich bei dem „Wegfall“ des Länderfinanzausgleichs 
in der Sache darum handelt, dass seine Ergebnisse 
nunmehr formalrechtlich in die Umsatzsteuerver-
teilung einbezogen werden. Diese Umdeklarierung 
hat zur Folge, dass die Ergebnisse dieser nunmehr 
als „Finanzkraftausgleich“ zu bezeichnenden Um-
verteilungsstufe nicht mehr in den Landeshaushal-
ten ausgewiesen werden.

Der Finanzkraftausgleich unter den 
Ländern

Der Ausgleich der Finanzkraft unter den Ländern 
wird als horizontaler Umverteilungsmechanismus 
weitgehend analog zu dem bis 2019 gültigen Län-
derfinanzausgleich durch den Vergleich landesin-
dividueller Finanzkraft- und Ausgleichsmesszah-
len berechnet.

Durch Summierung der in §  7  FAG aufgezählten 
ausgleichsrelevanten Einnahmen eines Landes 
und eines Anteils der in § 8 FAG aufgezählten aus-
gleichsrelevanten Einnahmen seiner Gemeinden 
ergibt sich seine Finanzkraftmesszahl. Der Anteil, 
mit dem die Gemeindeeinnahmen eines Landes in 
seiner Finanzkraft berücksichtigt werden, beträgt 
mit der Rechtsumstellung nunmehr 75  Prozent 
statt des bis 2019 gültigen Anteils von 64 Prozent.2

Zur Ermittlung der landesbezogenen Ausgleichs-
messzahl werden zunächst die Einwohnerzahlen 
der Stadtstaaten sowie anschließend die Einwoh-
nerzahlen Sachsen-Anhalts, Brandenburgs und 
Mecklenburg-Vorpommerns mit sogenannten Ein-
wohnergewichten versehen, die deren Einwohner-
zahlen rechnerisch vergrößern. Die Einwohnerwer-
tungen gemäß §  9  FAG sind im Vergleich zu dem 
bis 2020 geltenden Rechtsrahmen unverändert ge-
blieben: 135 Prozent für Berlin, Hamburg und Bre-
men, 105  Prozent für Mecklenburg-Vorpommern, 
103 Prozent für Brandenburg und 102 Prozent für 
Sachsen-Anhalt. Sodann wird für jedes Land ein 
Anteil an der Summe der ausgleichsrelevanten 
Einnahmen aller Länder entsprechend dem An-
teil dieses Landes an der Summe der gewichteten 

2 Die bergrechtliche Förderabgabe, die bis 2019 vollständig 
in den Messzahlen zu berücksichtigen war, wird durch die 
Rechtsänderung nur noch zu 33 Prozent berücksichtigt. Für 
diese Änderung, welche die Finanzkraftsumme im Jahr 2020 
um 73 Mio. € herabgesetzt hat, war eine Verfassungsänderung 
erforderlich (Ergänzung in Art. 107 Abs. 2 GG). Die Finanzkraft 
eines Landes ist weiterhin gemäß § 7 Abs. 3 FAG um 
einen Betrag zu vermindern, der von der im Vergleich zum 
Durchschnitt aller Länder erzielten Steigerungsrate seiner 
Einnahmen abhängt. Die Regelung ist unverändert.



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
März 2021Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern im Jahr 2020

22

Einwohnerzahlen errechnet. Ebenso wird mit den 
Einnahmen der Gemeinden jedes Landes verfah-
ren, wobei hier, wie oben beschrieben, nur 75 Pro-
zent der Summe angesetzt werden. Die Summe die-
ser beiden für das Land und für seine Gemeinden 
ermittelten Werte ergibt die Ausgleichsmesszahl 
dieses Landes.

Zur Berechnung des Umsatzsteueranteils eines 
Landes sowie des von dem jeweiligen Land erhobe-
nen Abschlags beziehungsweise des ihm zu gewäh-
renden Zuschlags wird zunächst der Anteil dieses 
Landes an der Umsatzsteuer berechnet, der seinem 
Anteil an der bundesweiten Einwohnerzahl ent-
spricht. Die Finanzkraftmesszahl des Landes wird 
sodann mit der landesindividuell berechneten 
Ausgleichsmesszahl verglichen. Die Differenz zwi-
schen Finanzkraft- und Ausgleichsmesszahl wird 
zu konstant 63 Prozent durch Zuschläge zu bezie-
hungsweise Abschläge von dem sich aus der reinen 
Einwohnerzahl des Landes ergebenden Umsatz-
steueranteil ausgeglichen. Aus dem Einwohneran-
teil und dem Zu- beziehungsweise Abschlag des 
Landes zu beziehungsweise von diesem Anteil er-
gibt sich der Umsatzsteueranteil einschließlich des 
Finanzkraftausgleichs.

Die Ergebnisse dieser Berechnung für das Jahr 2020 
sind in Tabelle  1 dargestellt. In der dritten Zeile 
der Tabelle würde die Quote aus Finanzkraft- und 
Ausgleichsmesszahl 100  Prozent betragen, wenn 
die Finanzkraftmesszahl eines Landes exakt sei-
ner Ausgleichsmesszahl entspräche. Übersteigt sie 
100 Prozent, wird von dem betreffenden Land ein 
Abschlag von seinem Umsatzsteueranteil erhoben, 
liegt sie darunter, erhält das betreffende Land einen 
Zuschlag.

Ergänzungszuweisungen des 
Bundes an die Länder

Durch die Zuweisung ergänzender Mittel an die 
Haushalte leistungsschwacher Länder verbessert 
der Bund die Einnahmesituation dieser Länder 
im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die 

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet zusätzlich.

Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) 
unterstützen leistungsschwache Länder im Sinne 
von §  9 Abs.  1 Satz  4 MaßstG i.  V.  m. §  11 Abs.  2 
Satz  FAG, bei denen der Zuschlag in Höhe von 
63 Prozent der Unterdeckung ihrer Ausgleichsmes-
szahl nicht ausreicht, um ihre Finanzkraftmesszahl 
bis auf 99,75  Prozent an ihre Ausgleichsmesszahl 
anzunähern. Gemäß §  11 Abs.  2  FAG erhalten sie 
80 Prozent der zu 99,75 Prozent verbliebenen Dif-
ferenz vom Bund.

Darüber hinaus erhalten leistungsschwache Län-
der, in denen die kommunalen Steuereinnahmen 
pro Einwohner weniger als 80  Prozent des bun-
desweiten Durchschnitts aller Gemeinden betra-
gen, weitere Ergänzungszuweisungen in Höhe von 
53,5 Prozent des Fehlbetrags, der zu 80 Prozent des 
bundesweiten Durchschnitts besteht. Diese Er-
gänzungszuweisungen wurden im Rahmen der 
Neuregelung des Finanzausgleichs als neuer §  11 
Abs. 5 FAG (sogenannte Gemeindesteuerkraft-Bun-
desergänzungszuweisungen, GStK-BEZ) eingeführt.

Ebenfalls neu eingeführt wurden Bundesergän-
zungszuweisungen zum durchschnittsorientier-
ten Forschungsförderungsausgleich (doF-BEZ) 
in einem neuen §  11 Abs.  6  FAG. Durch sie erhal-
ten leistungsschwache Länder, die bei der Vergabe 
der Forschungsförderungsmittel nach Art. 91b GG 
nur unterdurchschnittlich berücksichtigt wer-
den konnten, zusätzliche Mittel. Diese unterliegen 
ebenso wie alle anderen BEZ keiner Zweckbindung.

Weitere Zuweisungen gewährt der Bund in einer 
betraglich vordefinierten Höhe.

So erhalten die ostdeutschen Flächenländer zum 
Ausgleich von Sonderlasten durch strukturelle 
Arbeitslosigkeit jährlich zwischen 34  Mio. € und 
85 Mio. € gemäß § 11 Abs. 3 FAG. Die Höhe dieser 
Sonderzuweisungen wird jeweils im Abstand von 
drei Jahren überprüft und für das dann folgende 
Jahr angepasst.
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Schließlich erhalten die Länder Berlin, Branden-
burg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen wegen über-
durchschnittlich hoher Kosten politischer Füh-
rung dieser Länder gemäß § 11 Abs. 4 FAG zwischen 
47 Mio. € und 81 Mio. € im Jahr. Die Vergabe ist in 
einem Abstand von fünf Jahren durch Bund und 
Länder im Hinblick auf die Vergabe im dann über-
nächsten Jahr zu überprüfen. Die Werte wurden im 
Rahmen der jüngsten Überprüfung im Jahr  2020 
angepasst und um insgesamt 114 Mio. € zugunsten 
der Länder erhöht.

Ergebnisse 2020

Im Vergleich zum Jahr 2019 sank das Aufkommen 
aus der Umsatzsteuer um -23,8 Mrd. € beziehungs-
weise -9,8  Prozent und betrug 219,4  Mrd. €. Hier-
von erhielten der Bund 43 Prozent (2019: 48,9 Pro-
zent), die Länder 52,9 Prozent (2019: 47,7 Prozent) 
und die Gemeinden 4,1 Prozent (2019: 3,4 Prozent). 

Die den Ländern direkt zufließenden Steuern san-
ken  2020 durchschnittlich um -4,9  Prozent. Den 
stärksten Rückgang verzeichneten Hamburg mit 
-9,4 Prozent und Hessen mit -7,1 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr, am wenigsten betroffen waren 
Mecklenburg-Vorpommern mit -0,6  Prozent und 
das Saarland mit -1,1 Prozent.

Im Vergleich der Pro-Kopf-Steuereinnahmen 
der Länder untereinander lagen Hamburg, Bay-
ern, Hessen, Baden-Württemberg und Berlin über, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, das Saarland und 
Bremen sowie alle ostdeutschen Flächenländer un-
ter dem Durchschnitt.

Im Vergleich mit den Ausgleichsergebnissen des 
Jahres 2019, dem Jahr vor der Berechnungsumstel-
lung, ergaben sich im Hinblick auf die Einnahmen 
aus der Umsatzsteuer zwischen den Ländern zum 
Teil erhebliche Unterschiede. Das der Angleichung 
der Finanzkraft der Länder im Rahmen der Umsatz-
steuerverteilung dienende Umverteilungsvolumen 

zwischen den Ländern im Vergleich zu einer reinen 
Pro-Kopf-Verteilung der Umsatzsteuer betrug im 
Jahr 2020 rund 14,8 Mrd. € (2019: 18,7 Mrd. €). Ins-
besondere die Länder, die 2019 von dem nunmehr 
entfallenen Umsatzsteuervorwegausgleich belastet 
worden waren (Nordrhein-Westfalen, Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Berlin 
und Hamburg), erhielten – mit Ausnahme Berlins – 
im Jahr  2020 höhere Umsatzsteuereinnahmen (in 
Mio. €: Nordrhein-Westfalen +832, Bayern +1.418, 
Baden-Württemberg +857, Hessen +567, Rhein-
land-Pfalz +167 und Hamburg +296), während die 
Einnahmen aus der Umsatzsteuer in den anderen 
Ländern zum Teil deutlich zurückgingen (in Mio. €: 
Niedersachsen -82, Sachsen -1.111, Sachsen-An-
halt -736, Schleswig-Holstein -102, Thüringen -680, 
Brandenburg -420, Mecklenburg-Vorpommern 
-511, Saarland 187, Berlin -178 und Bremen -147).

Abschläge waren  2020 von den Ländern Bay-
ern (-7,8  Mrd. €; 2019: -9,2  Mrd. €), Baden-Würt-
temberg (-3,7  Mrd. €; 2019: -4,5  Mrd. €), Hessen 
(-2,5 Mrd. €; 2019: -3,1 Mrd. €), Nordrhein-Westfa-
len (-0,6  Mrd. €; 2019: -1,5  Mrd. €) und von Ham-
burg (-0,2  Mrd. €; 2019: -0,5  Mrd. €) zu erhe-
ben. Zuschläge erhielten demgegenüber Berlin 
(3,5  Mrd. €; 2019: 3,6  Mrd. €), Sachsen (2,7  Mrd. €; 
2019: 3,8 Mrd. €), Sachsen-Anhalt (1,6 Mrd. €; 2019: 
2,3 Mrd. €), Thüringen (1,6 Mrd. €; 2019: 2,2 Mrd. €), 
Niedersachsen (1,5 Mrd. €; 2019: 1,6 Mrd. €), Meck-
lenburg-Vorpommern (1,2 Mrd. €; 2019: 1,7 Mrd. €), 
Brandenburg (1,1  Mrd. €; 2019: 1,6  Mrd. €), Bre-
men (0,7  Mrd. €; 2019: 0,9  Mrd. €), das Saarland 
(0,4  Mrd. €; 2019: 0,6  Mrd. €), Rheinland-Pfalz 
(0,3  Mrd. €; 2019: 0,2  Mrd. €) und Schleswig-Hol-
stein (0,2 Mrd. €; 2019: 0,3 Mrd. €).

Die ostdeutschen Flächenländer erhielten zusam-
men 8,2  Mrd. € (2019: 11,6  Mrd. €). Nach der Ver-
teilung der Umsatzsteuer überstieg die Finanzkraft 
jedes Landes 90 Prozent seiner Ausgleichsmesszahl 
(vergleiche Tabelle 1).

Die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen, 
die alle zuschlagsberechtigen Länder vom Bund 
erhielten, betrugen in der Summe 6,6  Mrd. € und 
führten zugunsten dieser Länder zu einer weiteren 
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Annäherung an ihre Ausgleichsmesszahl. Berlin 
erhielt den größten Anteil mit 1,6  Mrd. € (2019: 
1,4 Mrd. €), gefolgt von Sachsen mit 1,2 Mrd. € (2019: 
0,5 Mrd. €). Sachsen-Anhalt und Thüringen erhiel-
ten jeweils 0,7 Mrd. € (2019: je 0,3 Mrd. €), Nieder-
sachsen kam auf 0,6 Mrd. € (2019: 0,4 Mrd. €), Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern kamen 
jeweils auf 0,5 Mrd. € (2019: 0,3 Mrd. € beziehungs-
weise 0,2 Mrd. €) und Bremen auf 0,3 Mrd. € (2019: 
0,3  Mrd. €). Für das Saarland wurden 184  Mio. € 
(2019: 86  Mio. €) ermittelt, für Rheinland-Pfalz 
121  Mio. € (2019: 166  Mio. €) und für Schles-
wig-Holstein 56 Mio. € (2019: 125 Mio. €). 

Die neuen GStK-BEZ betrugen insgesamt 1,2 Mrd. €. 
Empfänger waren Sachsen mit 0,4 Mrd. €, Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mern mit jeweils 0,2  Mrd. €, Brandenburg und 
das Saarland erhielten 25  Mio. € beziehungsweise 
23 Mio. €.

Die ebenfalls neuen doF-BEZ wurden in Höhe 
von 184  Mio. € vom Bund gewährt. Hiervon gin-
gen an Rheinland-Pfalz 72  Mio. €, Niedersachsen 
62  Mio. €, Thüringen 19  Mio. € und Sachsen-An-
halt 12  Mio. €. Schleswig-Holstein, das Saarland, 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg er-
hielten jeweils einstellige Millionenbeträge.

Im Ergebnis aller unmittelbar finanzkraftabhängi-
gen Ausgleiche und Zuweisungen erreichten oder 
überschritten die zuschlagsberechtigten Länder 
Sachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und Mecklenburg-Vorpommern ihre Aus-
gleichsmesszahlen. In dieser möglichen Wirkung 
unterscheidet sich das  2020 in Kraft getretene Fi-
nanzausgleichsrecht von dem bis dahin gültigen 
Recht. Durch Letzteres wurden die sogenannten 

„Nehmerländer“ zwar durch die allgemeinen Er-
gänzungszuweisungen des Bundes an ihre Aus-
gleichsmesszahl herangeführt, konnten diese aber 
nicht überholen. Insbesondere die neuen GStK- und 
doF-BEZ ermöglichten bereits im ersten Jahr der 
neuen Rechtsanwendung nunmehr solche Über-
holungen, die nicht nur ein Überschreiten der Aus-
gleichsmesszahl, sondern auch eine Veränderung 
der Finanzkraftreihenfolge unter den zuschlagsbe-
rechtigten Ländern zur Folge haben können.

Für diese Rechtsänderung, insbesondere die neuen 
GStK- und doF-BEZ, war durch entsprechende Er-
gänzung von Art. 107 Abs. 2 GG eine verfassungs-
rechtliche Grundlage zu schaffen, der zufolge diese 
Zuweisungen künftig unabhängig von den für die 
allgemeinen BEZ gültigen Maßstäben gewährt 
werden können.

Die finanzkraftunabhängigen Sonderbedarfs-BEZ 
für strukturelle Arbeitslosigkeit im Gesamtumfang 
von 268 Mio. € erhielten ausschließlich die ostdeut-
schen Flächenländer. Sachsen erhielt 85  Mio. €, 
Brandenburg 51 Mio. €, Sachsen-Anhalt 50 Mio. €, 
Thüringen 47  Mio. € und Mecklenburg-Vorpom-
mern 34 Mio. €.

Aus den ebenfalls finanzkraftunabhängigen Son-
derbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen we-
gen überdurchschnittlich hoher Kosten politischer 
Führung im Gesamtumfang von 642  Mio. € er-
hielten Brandenburg 81 Mio. €, Mecklenburg-Vor-
pommern 72  Mio. €, Thüringen und Sachsen-An-
halt jeweils 71 Mio. €, Schleswig-Holstein und das 
Saarland jeweils 66 Mio. €, Bremen 60 Mio. €, Ber-
lin 59 Mio. €, Rheinland-Pfalz 48 Mio. € und Sach-
sen 47 Mio. €.
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NW BY BW NI HE SN RP ST SH

Steuern der Länder nach dem Aufkom-
men je Einwohner 
in % des Durchschnitts

98,2 129,4 112,2 85,2 116,3 61,1 92,8 56,5 92,6

Länderanteile an der Umsatzsteuer 
gemäß Bevölkerungsanteil 
in %

21,6 15,8 13,4 9,6 7,6 4,9 4,9 2,6 3,5

Finanzkraftmesszahl 
in % der Ausgleichsmesszahl aus Länder- 
und anteiligen Gemeindesteuern

101,3 121,5 112,0 93,3 114,6 75,8 97,0 73,2 97,8

Zu- und Abschläge im Finanzkraftaus-
gleich mit jeweils 63 % der Über- oder 
Unterdeckung
in Mio. €

-624,0 -7.771,0 -3.674,0 1.471,0 -2.531,0 2.708,0 334,0 1.619,0 172,0

Relative Finanzkraft  
in % der jeweiligen Ausgleichsmesszahl 
nach Finanzkraftausgleich

100,5 108,0 104,4 97,5 105,4 91,0 98,9 90,1 99,2

BEZ zur ergänzenden Deckung des allge-
meinen Finanzbedarfs 
in Mio. €

 -  -  - 621,3  - 1.237,0 121,1 741,4 55,6

BEZ zum Ausgleich besonders geringer 
kommunaler Steuerkraft 
in Mio. €

 -  -  -  -  - 433,7  - 230,1  -

BEZ zum durchschnittsorientierten 
Forschungsförderungsausgleich 
in Mio. €

 -  -  - 62,1  -  - 71,7 12,4 7,2

Finanzkraft
in % der Ausgleichsmesszahl nach 
Finanzkraftausgleich und BEZ

100,5 108,0 104,4 99,5 105,4 100,5 100,0 100,3 99,7

Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich von 
Sonderlasten durch strukturelle Arbeits-
losigkeit 
in Mio. €

 -  -  -  -  - 85,0  - 50,1  -

Sonderbedarfs-BEZ wegen überdurch-
schnittlicher hoher Kosten politischer 
Führung 
in Mio. €

 -  -  - - - 47,4 48,3 71,0 66,3

Daten zur Umsatzsteuerverteilung, zum Finanzkraftausgleich  
und zu den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) im Jahr 2020

Tabelle 1
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TH BB MV SL BE HH HB Insgesamt

Steuern der Länder nach dem Aufkommen je 
Einwohner
in % des Durchschnitts

56,3 71,9 59,5 74,4 101,2 147,5 88,9 100,0

Länderanteile an der Umsatzsteuer gemäß 
Bevölkerungsanteil 
in %

2,6 3,0 1,9 1,2 4,4 2,2 0,8 100,0

Finanzkraftmesszahl 
in % der Ausgleichsmesszahl aus Länder- und 
anteiligen Gemeindesteuern

73,1 83,7 73,7 84,9 74,6 102,5 71,8 100,0

Zu- und Abschläge im Finanzkraftausgleich mit 
jeweils 63 % der Über- oder Unterdeckung
in Mio. €

1.576,0 1.139,0 1.177,0 411,0 3.454,0 -172,0 712,0 ± 14.772

Relative Finanzkraft
in % der jeweiligen Ausgleichsmesszahl nach 
Finanzkraftausgleich

90,0 94,0 90,3 94,4 90,6 100,9 89,6 100,0

BEZ zur ergänzenden Deckung des allgemeinen 
Finanzbedarfs 
in Mio. €

721,8 512,8 538,8 184,3 1.579,8  - 326,4 6.639,9

BEZ zum Ausgleich besonders geringer kom-
munaler Steuerkraft 
in Mio. €

247,9 25,0 191,2 23,1  -  -  - 1.151,0

BEZ zum durchschnittsorientierten For-
schungsförderungsausgleich 
in Mio. €

18,9 3,4 4,9 3,5  -  -  - 184,1

Finanzkraft 
in % der Ausgleichsmesszahl nach Finanz-
kraftausgleich und BEZ

100,7 98,9 100,6 99,3 97,9 100,9 97,7 102,1

Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich von Sonder-
lasten durch strukturelle Arbeitslosigkeit 
in Mio. €

47,2 50,9 34,3  -  -   -  - 268,0

Sonderbedarfs-BEZ wegen überdurchschnittli-
cher hoher Kosten politischer Führung 
in Mio. €

71,0 80,0 71,0 66,0 58,0  - 60,0 642,0

Grundlage: Vorläufige Jahresrechnung 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Daten zur Umsatzsteuerverteilung, zum Finanzkraftausgleich  
und zu den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) im Jahr 2020

noch Tabelle 1
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Einleitung

Der Bundesminister der Finanzen ist seit 1998 He-
rausgeber der Postwertzeichen mit dem Aufdruck 
„Deutschland“ (Briefmarken).

Von der Idee bis zur Entstehung einer Briefmarke 
ist es ein weiter Weg.1 Hierbei erhält das BMF Un-
terstützung durch angesehene Expertinnen und 
Experten u. a. aus dem Bereich der Grafik, der Phi-
latelie, der Wissenschaft, aber auch durch Bundes-
tagsabgeordnete und Vertreterinnen und Vertre-
ter der Deutschen Post AG. Jedes Jahr entstehen so 
rund  50 kleine Kunstwerke, die mit einer Auflage 
zwischen 2 Mio. und 600 Mio. Stück weltweit ver-
sandt werden. Die Briefmarken der Bundesrepu-
blik Deutschland spiegeln nicht nur Ereignisse mit 
nationalem, sondern auch mit internationalem Be-
zug wider. Sie dienen selbstverständlich weiterhin 
als Porto für Postsendungen – und tun manchmal 
sogar Gutes.

Nachfolgend wird ein kleiner Ausschnitt aus der 
Vielfalt der Briefmarken und der damit verbunde-
nen Veranstaltungen in Form eines Rückblicks prä-
sentiert. Gleichzeitig wird ein Ausblick auf die Hö-
hepunkte des Jahres 2021 gegeben.

1 Hier können Sie mehr über die Entstehung einer Briefmarke 
lesen: http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20200241

Rückblick

EU-Ratspräsidentschaft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen:  

Professorin Annette le Fort und Professor André Heers, Berlin 

Gestaltung der Bildwortmarke zur EU-Ratspräsidentschaft 

Deutschland 2020:  

Zum goldenen Hirschen, Berlin

Ein Höhepunkt des Jahres  2020 war die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft von Juli bis Dezember. Un-
ter der besonderen Herausforderung der Coro-
na-Pandemie gelang es der deutschen Ratspräsi-
dentschaft, über alle bedeutenden Bestandteile des 
vom Europäischen Rat im Juli beschlossenen Co-
rona-Wiederaufbaupakets Einvernehmen zu er-
zielen. Aber auch alle anderen europäischen Vor-
haben im Bereich der Finanzdienstleistungen, des 

Briefmarken – Deutschlands kleinste 
Kulturbotschafter

 ● Das BMF ist seit der Auflösung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation im 
Jahre 1998 Herausgeber der deutschen Briefmarken.

 ● Jährlich werden rund 50 neue Motive herausgegeben.

 ● Die zusätzlichen Centbeträge der sogenannten Plus-Briefmarken führen jedes Jahr zu Erlösen in 
Millionenhöhe und werden verwendet, um vielfältige gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

Abbildung 1
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EU-Haushalts, der Steuern und des Zolls wurden 
substanziell vorangebracht und soweit möglich ab-
geschlossen. Mittelpunkt des Logos der deutschen 
Ratspräsidentschaftsbriefmarke ist das Möbi-
us-Band. Es hat nur eine einzige Seite und symbo-
lisiert die Stärke der Europäischen Union: Einigkeit 
und Verbundenheit zu schaffen und dabei die ver-
schiedenen Interessen und die Vielfalt zu wahren.2

Serie „Europa“: Historische 
Postwege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Michael Kunter, Berlin

Thema der Serie „Europa“ im Jahr 2020 waren die 
historischen Postwege. Die Beförderung von Nach-
richten durch geschriebene Dokumente ist schon 
seit der Erfindung schriftlicher Zeichen bezeugt. 
Dieser Markenblock lädt dazu ein, genauer hinzu-
schauen, wie um das Jahr  1627 die Post befördert 
wurde: Der reitende Bote muss schnell vor Sonnen-
untergang die nächste Stadt erreichen. Kommt der 
andere Bote auf dem Boot sicher in Rheinhausen 
an und wie sah überhaupt das Transportnetz da-
mals aus? Der Begriff „Post“ ist übrigens vom latei-
nischen „posita“ (Deutsch: festgestellt) abgeleitet 
und bezeichnet Kurse auf festgelegten Strecken zu 
regelmäßigen Zeiten. Erfreulicherweise hat es diese 

2 Hier können Sie mehr erfahren: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210322

Marke sogar auf den dritten Platz der 2020 EUROPA 
Stamp Jury Competition3 geschafft.

    75 Jahre Vereinte Nationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Angela Kühn, Hamburg

Das Markenmotiv zeigt die ersten Worte der Prä-
ambel der Vereinten Nationen (VN). Vor 75 Jahren 
wurden die VN gegründet. Mittlerweile gehören ihr 
mit 193 Staaten nahezu alle Staaten der Welt an. Bis 
heute sind die VN das einzige Forum, in dem alle 
Staaten zusammenkommen, um gemeinsame Lö-
sungen für globale Fragen zu finden. Die verschie-
denen Buchstaben auf dieser Briefmarke teilen sich 
gleiche Farbtöne, sinnbildlich für die sich über-
schneidenden Inhalte, Interessen und Meinungen 
in der Gemeinschaft; diese Vielfalt verbindet sich 
zu einem Neuen, zu einem lebendigen Ganzen, zu 
einem „WIR“, das vor allem steht.

3 Diese Jury wird von PostEurop eingesetzt um die 
besten EUROPA-Briefmarken der teilnehmenden 
Mitglieder zu ermitteln. PostEurop gehören 53 Post-
organisationen in 50 Staaten an. Briefmarken von 
anderen Post organisationen können Sie hier finden: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210323

Abbildung 3

Abbildung 2
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Frauen der Reformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Susann Stefanizen, Berlin

Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen Bettina Hagedorn stellte 
im September  2020 in der Marktkirche Hannover 
die Briefmarke „Frauen der Reformation“ vor. Viele 
verbinden mit der Reformation vor allem Martin 
Luther. Tatsächlich konnte es jedoch nur deshalb 
einen tiefgreifenden kirchlichen Aufbruch geben, 
weil er von vielen Personen mitgestaltet wurde. 
Dies geschah in der Anfangszeit der Reformation 
nicht in Gelehrtenstuben, sondern in Häusern, 
auf den Straßen, kurz: in der Öffentlichkeit – und 
zwar auch unter Mitwirkung von Frauen. So haben 
mächtige Frauen die Reformation entscheidend 
mitgeprägt  – z.  B. Elisabeth von Calenberg-Göt-
tingen oder Elisabeth von Rochlitz. Sie verfügten 
über die politische Macht, die Reformation in ihren 
Herrschaftsgebieten einzuführen.

Willy Brandt – Kniefall von 
Warschau vor 50 Jahren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Professor Wilfried Korfmacher, 

Meerbusch 

Fotografie: Fotoagentur Sven Simon

Am 7. Dezember 1970 legte der damalige Bundes-
kanzler Willy Brandt unmittelbar vor Unterzeich-
nung des Warschauer Vertrags zwischen Polen und 
der Bundesrepublik Deutschland am Mahnmal für 
die Helden des Warschauer Ghettoaufstandes im 
Jahr 1943 einen Kranz nieder. Hier kommt es zu der 
für alle überraschenden Geste, die weltweit Auf-
merksamkeit erregen wird: Willy Brandt schreitet 
vor das Mahnmal, zupft die schwarz-rot-goldene 
Schleife am Kranz zurecht, tritt einige Schritte zu-
rück und sinkt schweigend auf die Knie.

Jahre später erklärte er, dass der Kniefall keine ge-
plante Geste war. Er habe ein Zeichen setzen und 
um Verzeihung bitten wollen. Daran erinnert die 
Briefmarke zum 50. Jahrestag.

Abbildung 4

Abbildung 5
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Serie „Für die Jugend“:  
Historische Feuerwehrfahrzeuge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Thomas Meyer, Berlin 

Motiv „Volkswagen Typ 2 T1“ © Volkswagen 2020 

Motiv „Mercedes Benz L 1113“ © Mercedes-Benz Classic

Die Serie „Für die Jugend“ zur Unterstützung der 
Stiftung Deutsche Jugendmarke  e.  V. widmete sich 
im vergangenen Jahr den historischen Feuerwehr-
fahrzeugen. Die Parlamentarische Staatssekretä-
rin beim Bundesminister der Finanzen Bettina 
Hagedorn stellte die Briefmarken im August  2020 
passenderweise in der Berliner Feuerwache Tegel 
vor. Auf den Briefmarken sind unterschiedliche Feu-
erwehrfahrzeuge abgebildet. Der VW-Bus als Trag-
kraftspritzenfahrzeug (TSF) stellt den kleinsten Typ 
Löschfahrzeug dar. Der Mercedes-Benz LF  16 war 
ebenfalls ein Löschfahrzeug und beförderte eine 
Lösch gruppe bestehend aus einem Wagenführer 
und acht Mann. Die Zahl 16 zeigt an, dass die fest im 

Heck des Fahrzeugs eingebaute Feuerlösch-Kreisel-
pumpe 1.600  l Löschwasser in der Minute fördern 
konnte. Das Tanklöschfahrzeug (TLF) war zunächst 
in Werdau für 5  t Traglast entwickelt worden (da-
her W 50). Die Besatzung umfasste einen Wagenfüh-
rer und zwei Mann. Ausgerüstet mit einem Tank von 
2.000  l Löschwasser und einem Tank von 500  l für 
Schaummittel, war dieses Fahrzeug vornehmlich für 
die Schnelllöschung vorgesehen, also ohne vorhe-
rigen Aufbau einer Wasserversorgung. Mit den zu-
sätzlichen Erlösen aus dem Verkauf der Plus-Brief-
marken fördert die Stiftung zahlreiche Maßnahmen 
zum Wohle von Kindern und Jugendlichen.

Plus-Briefmarken 
lassen ihren besonderen Mehrwert schon auf 
den ersten Blick durch das „Plus“-Zeichen 
erkennen. Dieses Signet wurde 2008 entwor-
fen und bürgt dafür, dass jeder zusätzliche 
Cent gut angelegt ist und direkt bei denjeni-
gen Menschen ankommt, die auf die Solida-
rität unserer Gesellschaft angewiesen sind. 
Die Porto- und „Pluswerte“ betragen jeweils 
80 Cent + 40 Cent, 95 Cent + 45 Cent und 
155 Cent + 55 Cent. Jedes Jahr kommt ein 
„Plus“-Erlös von rund 10 Mio. € zusammen. 
Welcher karitative Bereich die Erlöse erhält, 
steht jeweils auf den Marken: für die Wohl-
fahrtspflege, die Jugend, den Sport, den Um-
weltschutz oder zur Förderung der Philate-
lie. Die Marken mit dem „Plus“ sind in den 
Filialen beziehungsweise im Onlineshop der 
Deutschen Post AG erhältlich.

Serie „Für den Sport“: Neue 
Olympische Sportarten

Mit der Briefmarkenserie „Für den Sport“ unter-
stützt das BMF die Stiftung Deutsche Sporthilfe. 
Seit dem Jahr 1968 sind durch die Marken mit dem 
„Plus“ rund 140 Mio. € an Fördermitteln für die so-
zialen Belange und Aufgaben im Bereich des Nach-
wuchs- und Spitzensports zur Verfügung gestellt 
worden. Im vergangenen Jahr wurden drei „Neue 
Olympische Sportarten“ dargestellt, die in Tokio 

Abbildung 6

30



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
März 2021

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Briefmarken – Deutschlands kleinste Kulturbotschafter

erstmals im Wettkampf zugelassen sind: Karate, 
Skateboarden und Sportklettern.4

Ausblick für das Jahr 2021

Sophie Scholl (Mai)

Im Mai vor 100 Jahren wurde Sophie Scholl gebo-
ren. Im Alter von knapp 22 Jahren setzte sie sich ge-
gen den Nationalsozialismus ein und half mit an 
der Herstellung und Verbreitung des fünften Flug-
blatts der Weißen Rose. Bei der Verbreitung des 
sechsten Flugblatts in der Münchener Universität 
im Februar 1943 wurden sie und ihr Bruder vor Ort 
entdeckt und festgenommen. Wenige Tage später 
wurden sie zum Tode verurteilt und am gleichen 
Tag ermordet. Sophie Scholl gilt heute als eine der 
bedeutendsten Frauen im deutschen Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus.

4 Hier können Sie mehr erfahren: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20210324

Fußball-Europameisterschaft (Juni)

Die Fußball-Europameisterschaft  – pandemiebe-
dingt um ein Jahr verschoben  – soll nun in diesem 
Jahr erstmals in zwölf Ländern ausgetragen werden. 
In Deutschland sollen drei Vorrundenspiele und ein 
Viertelfinale stattfinden. Mit der im Juni dazu erschei-
nenden Briefmarke können Standardbriefe im Inland 
frankiert werden.

Serie „Aufrechte Demokraten“: 
Robert Blum (November)

In der Serie „Aufrechte Demokraten“ wird diesen 
November ein Briefmarkenblock zu Robert Blum 
herausgegeben. Als herausragender Redner und 
Abgeordneter der Frankfurter Nationalversamm-
lung gilt er als einer der herausragenden Streiter 
für die Demokratie. Im Jahr 1807 in Köln geboren 
und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, bil-
dete er sich zum Teil autodidaktisch weiter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestaltung Postwertzeichen: Thomas Serres, Hattingen 
Motiv „Sportklettern“ nach einer Vorlage von Dr. Nils Nöll, Königswinter 
Motiv „Skateboarden“ nach einer Vorlage © Dizzo/Getty Images 
Motiv „Karate“ nach einer Vorlage © Volodymyr Melnyk/123rf.com

Abbildung 7
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Fazit

Briefmarken sind die kleinsten Botschafter 
Deutschlands. Sie dienen der Erinnerung an Ereig-
nisse der jüngeren und älteren Zeitgeschichte und 
spiegeln aufgrund ihrer thematischen Vielfalt die 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessen wider. 

Auch im digitalen Zeitalter hat die Briefmarke ih-
ren Platz und erfreut sich weiterhin großer Beliebt-
heit in breiten Teilen der Gesellschaft. In diesem 
Jahr wird es wieder über 50  Briefmarken mit ver-
schieden Motiven geben, die zum Sammeln oder 
Schreiben anregen und als Plusmarken sogar etwas 
Gutes bewirken.

Erscheinungs-
datum Serie/Motiv/Thema

Anzahl 
Ausgaben

Nominalwert + Zuschlag 
in €

1. Quartal

7. Januar 2021 Serie „Deutschland von oben“

Siedlung in Lübeck

 
2

 
2x 0,60

175 Jahre Kindermissionswerk 1 0,80

4. Februar 2021 Serie „Für die Wohlfahrtspflege“

Grimms Märchen – Frau Holle – Die Prüfung

 
1

 
0,80 + 0,40

Grimms Märchen – Frau Holle – Die Besinnung und Sehnsucht 1 0,95 + 0,45

Grimms Märchen – Frau Holle – Die Wiedergeburt 1 1,55 + 0,55

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 1 0,80

150. Geburtstag Friedrich Ebert 1 0,95

Digitaler Wandel 1 0,80

21. Januar 2021 Münze: Frau Holle (Serie „Grimms Märchen“) 1 20,00

25. Februar 2021 Münze: 50 Jahre Sendung mit der Maus 1 20,00

1. März 2021 Serie „U-Bahn-Stationen“

Überseequartier Hamburg

 
1 0,95

Westend Frankfurt 1 2,70

Deep Blue schlägt Kasparow 1 1,10

Die Sendung mit der Maus 1 0,80

Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-€-Münzen 2021 Tabelle 1
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Noch: Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-€-Münzen 2021 noch Tabelle 1

Erscheinungs-
datum Serie/Motiv/Thema

Anzahl 
Ausgaben

Nominalwert + Zuschlag 
in €

2. Quartal

1. April 2021 200. Geburtstag Sebastian Kneipp 1 1,55

50 Jahre 100m-Radioteleskop Effelsberg 1 1,55

Bundesgartenschau Erfurt 2021 1 0,80

Mundharmonika 1 1,90

22. April 2021 Münze: 100. Geburtstag Sophie Scholl 1 20,00

6. Mai 2021 100. Geburtstag Sophie Scholl 1 0,80

Serie „Für den Sport“

  Neue Olympische Sportarten — Baseball

 
1 0,80 + 0,40

Neue Olympische Sportarten — Softball 1 0,95 + 0,45

Neue Olympische Sportarten — Wellenreiten 1 1,55 + 0,55

Serie „Europa“

Gefährdete nationale Wildtiere 1 0,80

20. Mai 2021 Münze: 200. Geburtstag Sebastian Kneipp 1 20,00

10. Juni 2021 Serie „Junge Wildtiere“

Feldhamster 1 0,60

  Steinbock 1 0,95

100. Geburtstag Joseph Beuys 1 1,55

Fußball-Europameisterschaft 1 0,80

Münze: Fußball-Europameisterschaft 2020 1 20,00

Indien-Deutschland 
70 Jahre Diplomatische Beziehungen 1 1,70

3. Quartal

1. Juli 2021 Serie „Himmelsereignisse“ 
  Gewitter 1 0,80

  Superzelle 1 3,70

Serie „Leuchttürme“ 
  Leuchtfeuer Tinsdal 1 0,60

100 Jahre AVUS 1 1,55

5. August 2021 Serie „Für die Jugend“

  Historische Nutzfahrzeuge — Traktoren  
  Porsche Diesel Master 1958

1 0,80 + 0,40

  Historische Nutzfahrzeuge — Traktoren  
  Bergmann Gaggenau 1906

1 0,95 + 0,45

  Historische Nutzfahrzeuge — Traktoren 
  Lanz HP Knicklenker 1923

1 1,55 + 0,55

500 Jahre Fuggerei in Augsburg 1 0,80

2. September 2021 Serie „Tag der Briefmarke“
  Schätze der Philatelie — Bordeaux-Brief 1 0,80 + 0,40

Serie „Optische Täuschungen“
  Scheinbare Bewegung 1 1,90

150. Geburtstag Hildegard Wegscheider 1 0,95

50 Jahre BAföG 1 0,80

Telefonseelsorge 1 0,80
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Noch: Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-€-Münzen 2021 noch Tabelle 1

Erscheinungs-
datum Serie/Motiv/Thema

Anzahl 
Ausgaben

Nominalwert + Zuschlag 
in €

4. Quartal

7. Oktober 2021 Serie „Optische Täuschungen“
  Schmetterlinge? 1 1,55

Serie „Sagenhaftes Deutschland“

  Die Heinzelmännchen 1 0,60

  Die Nibelungen 1 0,80

Serie „Street Art“
  1010 — Tropfen und Ringe 1 0,80

Gefahren des Klimawandels / Wald ist Klimaschutz 1 0,80

2. November 2021 Serie „Weihnachten“ 
  Die Botschaft des Engels: Fürchtet euch nicht 1 0,80 + 0,40

Serie „Aufrechte Demokraten“ 
  Robert Blum (Blockausgabe) 1 0,80

Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ 
  50 Jahre Polizeiruf 110 1 0,95

100 Jahre Deutscher Tanzsportverband 1 0,80

Weihnachten / Winter 1 0,80

2. Dezember 2021  Serie „Helden der Kindheit“

  Bibi & Tina 1 0,60

  Die drei ??? 1 0,80

50 Jahre Ärzte ohne Grenzen 1 2,70

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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2-Euro-Gedenkmünze

Traditionell bildet die Ausgabe der 2-Euro-Münze 
aus der Serie „Bundesländer“ den Auftakt des 
Münzjahres. Die 2006 begonnene Serie wird in die-
sem Jahr mit dem Land „Sachsen-Anhalt“ und dem 
Motiv „Magdeburger Dom“ fortgesetzt. Erstausga-
betag war der 26. Januar.

Münzen mit Polymerring

Auch in diesem Jahr gibt das BMF wieder zwei 
Münzen mit Polymerring heraus. Die dreiteilige 
10-Euro-Serie „Luft bewegt“ wird mit der Ausgabe 
„Auf dem Wasser“ abgeschlossen. Im Fokus der Se-
rie stehen junge dynamische Trendsportarten, bei 
denen die Fortbewegung ausschließlich durch Luft 

beziehungsweise Wind erfolgt. Die diesjährige Aus-
gabe zeigt als Motiv Windsegler. Die Münze besteht 
aus einem Kupfer-Nickel-Kern, einem blauen, mit 
Niob beschichteten Kupfer-Nickel-Ring sowie ei-
nem zwischen den beiden Metallkomponenten 
eingefügten lichtdurchlässigen Kunststoffring. Sie 
ist ein besonderer Blickfang. Die Münze erscheint 
am 25. März.

Der Polymerring 
ist ein besonders widerstandsfähiger, trans-
parenter und prägbarer Kunststoffring. Die 
Münze mit Polymerring ist eine patentge-
schützte Produktentwicklung einer deut-
schen Expertengruppe.

Das Münz-Jahresprogramm 2021

 ● Das Münzprogramm der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2021 umfasst zwölf Mün-
zen. Herausgeber ist das BMF.

 ● Die deutschen Sammler- und Gedenkmünzen sind Ausdruck des historischen und kulturellen 
Selbstverständnisses unseres Landes. Sie würdigen große Persönlichkeiten und bedeutende 
Themen aus Wissenschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport. Die Münzen sollen zudem 
die öffentliche Diskussion fördern und Position beziehen.

 ● Einen Höhepunkt stellt in diesem Jahr die 20-Euro-Silbermünze „50 Jahre Sendung mit der 
Maus“ dar, die im Februar erschienen ist. Die Maus wird als Originalfigur in Farbe dargestellt.

 ● Im März wird die 10-Euro-Sammlermünze „Auf dem Wasser“ zum Abschluss der Serie „Luft 
bewegt“ ausgegeben. Sie wird mit einem zwischen Münzrand und Münzkern eingefügten licht-
durchlässigen Polymerring geprägt.

 ● Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl erscheint im April eine 20-Euro-Silbermünze zu Ehren 
der Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus.

 ● Die im November herausgegebene 25-Euro-Silbermünze „Weihnachten – Geburt Christi“ ist 
die erste sogenannte Tellerprägung in Deutschland.
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Künstler der Bildseite: Daniel Engelbert, München 

Künstler der Wertseite: Andre Witting, Berlin 

Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Als fünfte und letzte Ausgabe der 5-Euro-Serie „Kli-
mazonen der Erde“ erscheint am 9. September die 
„Polare Zone“ mit dem charakteristischen, in die-
sem Jahr violetten, Polymerring. Jeder der fünf 
deutschen Münzbetriebe prägt die Münze mit ei-
nem anderen Violettton. Die Serie soll ein Anstoß 
sein, sich näher mit den Klimazonen unserer Erde 
und den Auswirkungen menschlichen Handelns 
auf unsere Umwelt zu beschäftigen. 

20-Euro-Silbermünzen

Die erste von insgesamt fünf 20-Euro-Silbermün-
zen in diesem Jahr ist die Ausgabe „Frau Holle“ aus 
der erfolgreichen Serie „Grimms Märchen“, die 
am 21. Januar erschienen ist. Mit den vier übrigen 
Münzen dieses Produktsegments werden zudem 
besondere Jubiläen und Ereignisse gewürdigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildseite: WDR mediagroup GmbH/Staatliche Münze Berlin 

Maus © I. Schmitt-Menzel, WDR mediagroup GmbH  

Künstler der Wertseite: Andre Witting, Berlin 

Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Am 25.  Februar wurde die 20-Euro-Silbermünze 
„50 Jahre Sendung mit der Maus“ herausgegeben. 
Am 7. März 1971 strahlte der Westdeutsche Rund-
funk die beliebte Kindersendung erstmals aus. 
Die Münze ist die dritte von der Bundesrepub-
lik Deutschland herausgegebene Münze mit einer 
Farbapplikation.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Künstler: Olaf Stoy, Rabenau 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl 
(* 9. Mai 1921; † 22. Februar 1943) gibt die Bundesre-
publik Deutschland am 22. April eine 20-Euro-Sil-
bermünze heraus. Die Münze „100. Geburtstag 
Sophie Scholl“ würdigt die deutsche Widerstands-
kämpferin gegen den Nationalsozialismus, die bis 
heute als Vorbild für den Kampf gegen Unfreiheit 
und Unterdrückung gilt.

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3
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Zu Ehren des Hydrotherapeuten und Natur-
heilkundlers Sebastian Kneipp (* 17.  Mai 1821; 
† 17. Juni 1897), dem Namensgeber der Kneipp-Me-
dizin, erscheint die 20-Euro-Sammlermünze 
„200. Geburtstag Sebastian Kneipp“. Erstausgabetag 
ist der 20. Mai.

Die im vergangenen Jahr wegen der Coronavi-
rus-Pandemie verschobene Fußball-Europameister-
schaft soll nun in diesem Sommer stattfinden. Die 
ursprünglich für das vergangene Jahr vorgesehene 
Münze zum Ereignis wird am 10. Juni herausgegeben.

25-Euro-Silbermünze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstlerin: Adelheit Fuss, Potsdam 

Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest erscheint die 
25-Euro-Silbermünze „Weihnachten – Geburt 
Christi“ am 18. November. Die Münze ist einem der 
wichtigsten Feste der Christenheit gewidmet, das 
tief in Kultur und Brauchtum unseres Landes ver-
wurzelt ist. Die Münze aus Feinsilber ist die erste 
sogenannte Tellerprägung, die von der Bundesre-
publik Deutschland herausgegeben wird.

Die Tellerprägung 
ist eine besondere Prägetechnik. Der Münz-
grund weist hier – ähnlich einem Teller – eine 
konkave Vertiefung auf und ermöglicht so ei-
ne plastischere Darstellung des Münzmotivs.

Das Goldmünzen-Programm

In der Serie „Heimische Vögel“ erscheint am 
21. Juni die 20-Euro-Goldmünze „Schwarzspecht“. 
Mit der Ausgabe „Pauke“ wird am 9. August die 
50-Euro-Goldmünzenserie „Musikinstrumente“ 
fortgesetzt, die den deutschen Musikinstrumen-
tenbau würdigt. Im Rahmen der im vergangenen 
Jahr begonnenen Serie „Säulen der Demokratie“ 
folgt nach der Auftaktmünze „Einigkeit“ in diesem 
Jahr die 100-Euro-Goldmünze „Recht“. Die Ausgabe 
„Freiheit“ bildet 2022 den Abschluss der Serie. Die 
Begriffe stehen nicht nur für abstrakte Ideen, son-
dern für gelebte Werte unserer Gesellschaft, die es 
zu bewahren und zu beschützen gilt.

Bezug der Münzen

Deutsche Euro-Silbermünzen und Münzen mit Po-
lymerring in der Sammlerqualität „Spiegelglanz“ 
sind ebenso wie die Goldmünzen und verschiedene 
Münzsets bei der „Münze Deutschland“ erhältlich, 
der offiziellen Marke des Bundes für den Vertrieb 
und das Marketing der deutschen Sammlermün-
zen. Im Onlineshop unter www.muenze-deutsch-
land.de können die Münzen bequem von zu Hause 
aus bestellt werden. Die 20-Euro-Silbermünzen, 
25-Euro-Silbermünze und die Münzen mit Poly-
merring sind zum Nominalwert in der Prägequali-
tät „Stempelglanz“ erhältlich. Dies gilt gleicherma-
ßen für die 2-Euro-Gedenkmünze, die im gesamten 
Euroraum gesetzliches Zahlungsmittel ist und mit 
einer Auflage von rund 30  Mio. Stück in den Bar-
geldumlauf gegeben wird. Aktuell kann es zu pan-
demiebedingten Verzögerung bei der Abgabe von 
Stempelglanz-Münzen kommen.

Abbildung 4

http://www.muenze-deutschland.de
http://www.muenze-deutschland.de
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Ausgabetag Thema

2-Euro-Münze

26. Januar Serie „Bundesländer“
  Sachsen-Anhalt 

5-Euro-Münze

9. September Serie „Klimazonen der Erde“
  Polare Zone 

10-Euro-Münze

25. März Serie „Luft bewegt“
  Auf dem Wasser 

20-Euro-Silbermünzen

4. Januar Frau Holle  
SPWZ Serie „Für die Wohlfahrtspflege“
  Grimms Märchen – Frau Holle – mit den Motiven  
  Die Prüfung (80 + 40 Cent),  
  Die Besinnung und Sehnsucht (95 + 45 Cent) und  
  Die Wiedergeburt (155 + 55 Cent)

25. Februar 50 Jahre Sendung mit der Maus 

1. März SPWZ: Die Sendung mit der Maus 

22. April 100. Geburtstag Sophie Scholl

6. Mai SPWZ: 100. Geburtstag Sophie Scholl

20. Mai 200. Geburtstag Sebastian Kneipp

1. April SPWZ: 200. Geburtstag Sebastian Kneipp

10. Juni Fußball Europameisterschaft 2020 und SPWZ

25-Euro-Silbermünze

18. November Weihnachten – Geburt Christi

20-Euro-Goldmünze 

21. Juni  Serie „Heimische Vögel“
  Schwarzspecht

50-Euro-Goldmünze

9. August Serie „Musikinstrumente“
  Pauke

100-Euro-Goldmünze

1. Oktober Serie „Säulen der Demokratie“
  Recht 

Quelle: Bundesministerum der Finanzen

Das Münzjahr 2021 einschließlich themengleicher Sonderpostwertzeichen (SPWZ) Tabelle 1
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Aufgabenentwicklung des 
deutschen Zolls

Die ehemals grenzbezogene Zollverwaltung wurde 
seit  1990 zur modernen Wirtschafts- und Sicher-
heitsverwaltung des Bundes mit einem umfas-
senden und vielfältigen Aufgabenspektrum um-
gestaltet. Die Vollstreckung von Forderungen des 
Bundes, die Bekämpfung von illegaler Beschäfti-
gung und Schwarzarbeit, die Kontrolle der Min-
destlöhne oder die Bekämpfung und Verhinderung 
der internationalen Geldwäsche (u. a. durch die Fi-
nancial Intelligence Unit des Zolls) sind zu den 
klassischen grenzbezogenen Aufgaben hinzuge-
kommen. Der Zoll erhebt und verwaltet zudem die 
Verbrauchsteuern, wie die Energie- oder die Tabak-
steuer. Durch die erfolgreiche Übernahme der Kraft-
fahrzeugsteuer und durch die wachsenden interna-
tionalen Warenströme infolge des zunehmenden 
Onlinehandels wurde der Zoll in den vergangenen 
Jahren zum serviceorientierten Dienstleister für die 
Bürgerinnen und Bürger im privaten Lebensbereich.

Der Zoll ist heute eine moderne Bürger- und Wirt-
schaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeits-
spektrum von der reinen Dienstleistung bis zum 
hoheitlichen Handeln reicht. In ganz Deutschland 
sind rund 43.000  Zöllnerinnen und Zöllner zu-
ständig für die Sicherung der Staatsfinanzen, den 
Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und 
Verbraucherschutz.

Auswirkungen auf die Aus- 
und Fortbildung

Mit der Übernahme neuer Aufgaben, insbesondere 
bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit, stellt der 
Zoll auch in den nächsten Jahren zahlreiche neue 
Beschäftigte ein. Von großer Bedeutung für eine zu-
kunftsfähige Aufgabenerledigung der Zollverwal-
tung ist eine praxisorientierte, qualitativ anspruchs-
volle und bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung. 
Das Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) 
in Münster ist die zentrale Bildungseinrichtung 

Neue Standorte für die Aus- und Fortbildung 
des Zolls

 ● Der Zoll ist eine moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes mit einem vielfälti-
gen Aufgabenspektrum.

 ● Auch künftig werden an den Zoll durch einen Zuwachs an Aufgaben wie z. B. durch den Brexit, 
Mindestlohnkontrollen und Geldwäschebekämpfung viele neue Herausforderungen gestellt, 
auf die die Beschäftigten aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen Aus- und Fortbildung stets 
kompetent reagieren können.

 ● Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklungen bildet der Zoll jedes Jahr mehr als 
2.000 eigene Nachwuchskräfte aus. Dies ermöglicht eine umfangreiche und bedarfsgerechte 
fachliche Qualifikation und eröffnet den Beschäftigten flexible berufliche Einsatzmöglichkei-
ten in den vielfältigen Aufgabengebieten des Zolls.

 ● Um weiterhin eine praxisorientierte, qualitativ anspruchsvolle und bedarfsgerechte Aus- und 
Fortbildung gewährleisten zu können, werden in Hamburg, Hanau, Bonn, Roth, Erfurt und 
Rostock neue Ausbildungsstandorte entstehen, die dem gestiegenen Bedarf gerecht werden.
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der Bundesfinanzverwaltung und als Direktion IX 
in die Generalzolldirektion integriert. Das BWZ 
gewährleistet die fachtheoretische Ausbildung, 
steuert und koordiniert die berufspraktischen 
Studienzeiten sowie die praxisbezogenen Lehrver-
anstaltungen. Zudem verantwortet das BWZ auch 
die Fortbildung und sichert mit einem vielfältigen 
beziehungsweise bedarfsgerechten Fortbildungs-
angebot den hohen Qualifizierungsstand aller An-
gehörigen der Bundesfinanzverwaltung.

Ausbildung von Nachwuchskräften

Der in Münster angegliederte Fachbereich Finanzen 
führt den Status der „Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung“ und verantwortet die fach-
theoretische Ausbildung des gehobenen Zolldiens-
tes im Grund- und Hauptstudium sowie das Haupt-
studium des Studiengangs Verwaltungsinformatik.

An den Dienstsitzen in Sigmaringen, Rostock, Ples-
sow und seit August 2019 auch in Leipzig findet die 
fachtheoretische Ausbildung der Nachwuchskräfte 
des mittleren Dienstes statt.

Infolge des Aufgabenzuwachses hat sich das BMF 
in den vergangenen Jahren erfolgreich dafür einge-
setzt, dass der Zoll personell massiv gestärkt wird. 
Jährlich zum 1.  August stellt die Zollverwaltung 
bei den bundesweit insgesamt 41 Hauptzollämtern 
Studierende und Auszubildende ein. In diesem Jahr 
werden rund 900 Anwärterinnen und Anwärter im 
gehobenen und 1.360 Anwärterinnen und Anwär-
ter im mittleren Dienst eingestellt. Mit den steigen-
den Ausbildungszahlen steigen auch die Herausfor-
derungen, alle Nachwuchskräfte adäquat ausbilden 
zu können.

Fortbildung von Beschäftigten

Neben der Ausbildung eigener Nachwuchskräfte 
wird für geeignete Bereiche (überwiegend für all-
gemeine Verwaltungstätigkeiten im Bereich Or-
ganisation/Personal/Haushalt) und zur Stär-
kung der Gesamtpersonalsituation auch extern 

ausgebildetes Personal (Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger) rekrutiert.

Daher muss auch in der Fortbildung den geänder-
ten Rahmenbedingungen Rechnung getragen wer-
den. Die eigenverantwortliche Aufgabenwahrneh-
mung durch die Beschäftigten des Zolls setzt heute 
mehr denn je ein breites Fortbildungsangebot vo-
raus, das den gestiegenen und veränderten Bedarf 
decken kann.

Neue Standorte für die Aus- 
und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildung wird derzeit bundesweit 
an 14 Standorten des BWZ durchgeführt. Die Gene-
ralzolldirektion hat gemeinsam mit dem BMF im 
Jahr 2018 ein Standortkonzept entwickelt. Dabei 
wurden auch Ergebnisse einer Prüfung des Bun-
desrechnungshofs aus dem Jahr 2016 berücksich-
tigt, in der dieser darauf hingewiesen hatte, dass die 
regionale Lage der kleinen Dienstorte historisch 
bedingt sei und die Entwicklung eines zukunfts-
weisenden Standortkonzepts empfohlen hatte. Im 
Fokus der Reform stehen dabei auch die Auswir-
kungen der demografischen Entwicklung und die 
veränderten Anforderungen an die Beschäftig-
ten der Zollverwaltung. Das neue Standortkonzept 
sieht Aus- und Fortbildungsstandorte vor allem 
in Regionen mit vielen Beschäftigten vor. Gerade 
in der Fortbildung ist dies von großer Bedeutung. 
Viele Beschäftigte des Zolls befinden sich in Le-
benssituationen, die eine Vereinbarkeit von Fami-
lie, Pflege und Berufstätigkeit erfordern. Auch Fra-
gen der Barrierefreiheit stellen sich verstärkt. Für 
diesen Beschäftigtenkreis ist die Regionalität der 
Fortbildung insbesondere auch von Relevanz für 
die Bewertung der Attraktivität der Zollverwaltung 
als attraktivem Arbeitgeber.

Das Standortkonzept sieht im Ergebnis vor, neben 
den bisherigen Standorten Münster, Plessow und Sig-
maringen fünf weitere Zukunftsstandorte im Bun-
desgebiet einzurichten. Daher hat der Zoll gemein-
sam mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Erkundungsverfahren für geeignete Liegenschaften 
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Neue Standorte für die Aus- und Fortbildung des Zolls

in den Großräumen Hamburg (Nord), Rhein/Main, 
Köln/Bonn (West), Nürnberg (Südost) und Leipzig 
(Ost) durchgeführt, die zwischenzeitlich fast alle er-
folgreich abgeschlossen werden konnten.

Bedarfsregion Nord

Im Großraum Nord wird in Hamburg auf dem Ge-
lände der ehemaligen Monopolverwaltung (Bill-
werder Neuer Deich 24–28) ein neuer Aus- und 
Fortbildungsstandort mit 400  Unterkünften ent-
sprechend dem aktuellen Bedarf des Zolls gebaut. 
An diesem Standort sollen perspektivisch mehr als 
80 Beschäftigte eingesetzt werden.

Bedarfsregion Rhein/Main

Im Großraum Rhein/Main wird in Hanau die ehe-
mals von den US-Streitkräften genutzte Housing 
Area in der Aschaffenburger Straße entsprechend 
dem Bedarf des Zolls umgebaut. Zudem werden 
an diesem Standort, an dem nach Inbetriebnahme 
mehr als 70 Beschäftigte arbeiten werden, 275 neue 
Unterkünfte entstehen.

Bedarfsregion West

Im Großraum West wird die ehemalige Diploma-
tenschule mit 275 Unterkünften am Venusberg in 
Bonn an den Bedarf des Zolls angepasst. An diesem 
Standort sollen perspektivisch ebenfalls mehr als 
70 Beschäftigte eingesetzt werden.

Bedarfsregion Südost

Im Großraum Südost soll, vorbehaltlich abschlie-
ßender Prüfungen, ein neuer Standort mit 275 Un-
terkünften auf einem Teil des Geländes der Ot-
to-Lilienthal-Kaserne in Roth entstehen. Nach der 
Fertigstellung werden mehr als 70 Beschäftigte die 
Aus- und Fortbildung vor Ort gewährleisten.

Bedarfsregion Ost

In den neuen Bundesländern wurde bereits im Au-
gust  2019 der Ausbildungsbetrieb mit 350  Nach-
wuchskräften des mittleren Zolldienstes in Leip-
zig-Wiederitzsch aufgenommen. Hier wurde das 
ehemalige Bundeswehrkrankenhaus entsprechend 
dem Bedarf des Zolls umgebaut. Derzeit sind rund 
70 Beschäftigte an dem neuen Dienstort tätig.

Weitere Ausbildungsstandorte

Aufgrund der stark gestiegenen Einstellungszah-
len wird darüber hinaus für die Ausbildung von 
weiteren rund 400  Anwärterinnen und Anwär-
tern des mittleren Zolldienstes eine zusätzliche 
Ausbildungsstätte auf dem Gelände der „Alten 
Parteischule“ in Erfurt entstehen. Der unter Denk-
malschutz stehende Gebäudekomplex soll kernsa-
niert und zum Teil erweitert werden. Mit der Nut-
zung als Ausbildungsstätte für den Zoll kann das 
Ensemble als Ganzes erhalten werden.

Für die fachtheoretische Ausbildung der Studieren-
den des gehobenen Zolldienstes, die bisher zentral 
am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bun-
des für öffentliche Verwaltung in Münster statt-
findet, ist ein zweiter Standort notwendig. Hierfür 
wurde ein entsprechendes Erkundungsverfahren 
für geeignete Liegenschaften in der Region Rostock 
eingeleitet.

Inbetriebnahme der neuen 
Standorte

Für die neuen Bildungsstandorte in Hamburg, Ha-
nau, Bonn und Erfurt wurden die Beschaffungsauf-
träge bereits erteilt. Damit können nun die konkre-
ten Planungen an den jeweiligen Standorten zum 
Neu- beziehungsweise Ausbau ausgeführt werden. 
Aussagen zum Umfang der jeweiligen Investitions-
maßnahmen vor Ort und zu den Fertigstellungs-
zeitpunkten können erst nach Abschluss der Pla-
nungsphase getroffen werden.
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Die Beschaffungsaufträge für die Standorte in Roth 
und Rostock werden kurzfristig nach erfolgrei-
chem Abschluss der Erkundungsverfahren erteilt, 
sodass auch für diese beiden Standorte zeitnah die 
weiteren Schritte zur Umsetzung der beiden Vor-
haben eingeleitet werden können.

Ausbau und Modernisierung der 
vorhandenen Bildungsstätten

Derzeit werden in Sigmaringen vor allem die fach-
theoretische Ausbildung des mittleren Zolldienstes 
und technische Fortbildungsveranstaltungen, wie 
Eigensicherungslehrgänge, durchgeführt. Die Lie-
genschaft wurde in den 70er Jahren in Betrieb ge-
nommen und müsste aufwendig saniert und er-
weitert werden. Daher wird in Sigmaringen in den 
nächsten Jahren ein komplett neuer und bedarfs-
gerechter Bildungscampus auf dem Gelände der 
ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne entstehen. 

Neben den technischen Voraussetzungen ermög-
licht er vor allem auch die Unterbringung der Be-
schäftigten nach zeitgemäßem Standard.

Auch die Kapazitäten am Hauptsitz des BWZ in 
Münster, an dem überwiegend die fachtheoretische 
Ausbildung des gehobenen Zolldienstes im Grund- 
und Hauptstudium stattfindet, wird weiter ausge-
baut und modernisiert.

Fazit

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erkundungs-
verfahren für die Zukunftsstandorte der Aus- und 
Fortbildung der Zollverwaltung sowie dem Ausbau 
und der Modernisierung der vorhandenen Kapazi-
täten wird sichergestellt, dass auch weiterhin eine 
zukunftsorientierte, bedarfsgerechte und praxisbe-
zogene Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten 
der Zollverwaltung angeboten wird.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Gemäß der Detailmeldung des Statistischen Bundesamts ergab sich für das Schlussquartal 2020 ein An-
stieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Jahr 2020 ist das BIP 
damit um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

 ● Bei der Industrieproduktion kam es im Januar zu einem leichten Rücksetzer. Grundsätzlich erwarten die 
Industriebetriebe jedoch bei gut gefüllten Auftragsbüchern in den nächsten Monaten eine Zunahme der 
Produktion.

 ● Der Arbeitsmarkt erweist sich derzeit trotz der Eindämmungsmaßnahmen als weitgehend robust, wenn-
gleich auch hier aufgrund des unabsehbaren Pandemieverlaufs weiterhin Risiken bestehen.

 ● Die Inflationsrate zog im Februar weiter an. Maßgebliche Einflussfaktoren auf die Inflationsrate seit Jah-
resbeginn sind dabei vor allem Preissteigerungen bei Energieprodukten sowie das Auslaufen der Umsatz-
steuersatzsenkung.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 auf rund 
37,7 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 20,9 Prozent (rund -9,9 Mrd. €) niedriger als im Februar 2020, 
was insbesondere auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht. Die Steuereinnahmen (inklu-
sive der EU-Eigenmittelabflüsse) sanken um 21,0 Prozent (rund -9,2 Mrd. €) gegenüber der Vorjahrespe-
riode.

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen bis Februar 2021 rund 89,7 Mrd. € und lagen damit um 
36,1 Prozent (rund +23,8 Mrd. €) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Ein Großteil der höheren 
Ausgaben wurde für laufende Zuweisungen an Sozialversicherungen aufgewendet. Diese überstiegen das 
entsprechende Vorjahresergebnis um 9,1 Mrd. € (+51,1 Prozent). Im Februar 2021 wies der Bundeshaus-
halt ein Finanzierungsdefizit von 52,0 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Februar 2021 um 7,2 Prozent gegen-
über Februar 2020 gesunken. Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin 
das Steueraufkommen. Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im Februar 2021 um 6,7 Prozent 
unter dem Steueraufkommen des Vorjahresmonats.

Europa

 ● Der Monatsbericht März beinhaltet einen Rückblick auf die Videokonferenzen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 15. und 16. Februar 2021. Kernthemen der Sitzungen waren u. a. die politische Debatte 
zur wirtschaftlichen Erholung im Euroraum und der Austausch zum Stand der Beratungen der Europä-
ischen Kommission mit den Mitgliedstaaten zu den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen.
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Schwacher Einstieg für das 
Jahr 2021, stützende Impulse 
durch die Industrie

Gemäß der Detailmeldung des Statistischen Bun-
desamts vom 24. Februar ist das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) im 4.  Quartal  2020 in preis-, kalender- 
und saisonbereinigter Rechnung um 0,3  Prozent 
gegenüber dem Vorquartal angestiegen und da-
mit um 0,2 Prozentpunkte mehr als noch zum Zeit-
punkt der Schnellmeldung vom 29. Januar berech-
net. Auch für das Jahresergebnis ergab sich eine 
leichte Aufwärtskorrektur: Das reale BIP ist im 
Jahr  2020 um 4,9  Prozent gegenüber dem Vorjahr 
zurückgegangen und damit um 0,1 Prozentpunkte 
weniger als bisher berichtet. Die Aufwärtsbewe-
gung im 4.  Quartal  2020 wurde verwendungssei-
tig insbesondere durch eine kräftige Entwicklung 
der Exporte (+4,5 Prozent) und eine merkliche Zu-
nahme der Bauinvestitionen (+1,8  Prozent) getra-
gen. Demgegenüber war vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Lockdownmaßnahmen ab Novem-
ber beim privaten Konsum ein Rückgang zu ver-
zeichnen (-3,3 Prozent). Auch die staatlichen Kon-
sumausgaben gingen im 4.  Quartal leicht zurück 
(-0,5 Prozent), nachdem sie im Jahresverlauf kräftig 
gestiegen waren. Die Investitionen in Ausrüstun-
gen blieben nahezu auf dem Niveau des Vorquar-
tals (-0,1 Prozent).

Im Schlussquartal zeigte sich entstehungsseitig im 
Verarbeitenden Gewerbe (+6,7 Prozent) und im Bau-
gewerbe (+5,2 Prozent) jeweils ein kräftiger Anstieg 
der Bruttowertschöpfung im Vorquartalsvergleich. 
Demgegenüber wurde die zwischenzeitliche Erho-
lung in den meisten Dienstleistungsbereichen durch 
die zweite Corona-Welle zum Jahresende gestoppt. 
So sank die Bruttowertschöpfung im Bereich Han-
del, Verkehr, Gastgewerbe um 4,4  Prozent, der Be-
reich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesund-
heit verzeichnete ein Minus von 3,2 Prozent.

Das Pandemiegeschehen und die mit ihm einher-
gehenden Lockdownmaßnahmen bremsten die 
wirtschaftliche Dynamik zu Beginn des 1.  Quar-
tals. Deutliche Rückgänge des Umsatzes des Einzel-
handels und des Gastgewerbes, der Bauproduktion, 
aber auch rückläufige nominale Warenimporte 
spiegelten wohl eine geringere binnenwirtschaft-
liche Dynamik im Januar wider. Die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung dürfte sich anhaltend 
zweigeteilt zeigen. Während von der Industriepro-
duktion grundsätzlich stützende Impulse zu erwar-
ten sind (hohes Niveau an Auftragseingängen, ver-
besserte Exportaussichten), dürfte die Entwicklung 
in dem von den Eindämmungsmaßnahmen be-
troffenen Dienstleistungssektor weiterhin schwach 
verlaufen. Die Risiken für die wirtschaftliche Ent-
wicklung bleiben angesichts des weiterhin unab-
sehbaren Pandemieverlaufs insgesamt hoch.

Die Steuereinnahmen lagen im Februar  2021 um 
7,2  Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der 
erneut spürbare Rückgang im Vorjahresvergleich 
dürfte aber nicht nur auf die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie zurückzuführen sein, 
sondern ist insbesondere auch im Februar noch 
durch die Verschiebung des Fälligkeitstermins für 
die Einfuhrumsatzsteuer zu erklären, sodass das 
Aufkommen aus der Umsatzsteuer insgesamt um 
18,8  Prozent außerordentlich stark zurückging 
(vergleiche auch den Bericht zu den Steuerein-
nahmen Februar). Die Binnenumsatzsteuer ver-
zeichnete dagegen ein – auch im Vergleich zu den 
Einnahmen in den Monaten September bis Dezem-
ber relativ geringes – Minus von 5,9 Prozent. Dies 
dürfte im Vorjahresvergleich ein Hinweis auf Vor-
zieheffekte des privaten Konsums angesichts der 
zum Jahresende ausgelaufenen Umsatzsteuersatz-
senkung sein. Denn das im Februar aufgelaufene 
Umsatzsteueraufkommen bezieht sich auf Um-
sätze im Dezember. Die Vorzieheffekte dürften die 
negativen Effekte der Pandemie auf den privaten 
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Gesamtwirtschaft/ 
Einkommen¹

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 20 3. Q 20 4. Q 20 2. Q 20 3. Q 20 4. Q 20

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 101,4 -4,9 -9,7 +8,5 +0,3 -11,3 -3,9 -2,7

Jeweilige Preise 3.332 -3,4 -9,3 +7,6 +1,0 -9,2 -3,1 -1,9

Einkommen

Volkseinkommen 2.493 -2,8 -9,0 +7,3 +1,7 -8,4 -2,5 -1,2

Arbeitnehmerentgelte 1.841 -0,2 -5,0 +4,1 +0,7 -3,2 -0,6 -0,1

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

651 -9,3 -19,7 +17,4 +4,5 -22,8 -7,4 -4,9

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.983 +0,7 -1,4 +3,1 +0,4 -0,9 +0,6 +0,3 

Bruttolöhne und -gehälter 1.509 -0,8 +0,2 -6,5 +5,2 +3,1 -4,3 -1,1

Sparen der privaten Haushalte 331 +50,3 +71,2 -22,6 +16,1 +94,1 +43,9 +62,2 

Außenhandel/Umsätze/ 
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Dez 20 Jan 21
Zweimonats-
durchschnitt Dez 20 Jan 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.205 -9,3 +0,4 +1,4 +2,0 +3,0 -8,0 -2,7

Waren-Importe 1.025 -7,1 +0,0 -4,7 -0,3 +3,5 -9,8 -3,6

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

93,9 -8,4 +1,9 -2,5 +1,4 +1,0 -3,9 -1,4

Industrie³ 90,8 -10,7 +1,6 -0,5 +2,1 -0,9 -3,1 -2,0

Bauhauptgewerbe 116,5 +3,3 +5,4 -12,2 +0,1 +10,4 -8,7 +2,6 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,1 -10,1 +2,0 -1,1 +2,0 -0,3 -2,9 -1,6

Inland 91,8 -8,1 +2,1 -2,2 +1,7 +0,8 -4,6 -1,9

Ausland 94,3 -11,9 +1,9 +0,1 +2,3 -1,3 -1,1 -1,2

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,4 -7,1 -2,2 +1,4 -0,2 +6,1 +2,5 +4,2 

Inland 91,4 -5,8 -0,9 -2,6 -1,0 +4,1 +1,7 +2,8 

Ausland 96,7 -8,0 -3,1 +4,2 +0,4 +7,2 +3,1 +5,1 

Bauhauptgewerbe 123,0 -2,4 +4,6 . +4,0 -0,2 . -3,1

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,5 +4,2 -9,1 -4,5 -10,5 +2,8 -8,7 -2,4

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 +5,2 . +1,4 +13,6 . +9,5 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Konsum etwas verringert haben, ebenso wie die al-
lein schon durch die Steuersatzsenkung selbst aus-
gelösten Umsatzsteuermindereinnahmen.

Anstieg der Exporte zu Jahres-
beginn, Importe rückläufig

Die nominalen Warenexporte konnten ihre Erho-
lung auch zu Jahresbeginn weiter fortsetzen und 
stiegen im Januar saisonbereinigt um 1,4  Prozent 
gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjah-
resmonat lagen die Warenausfuhren um 8,0  Pro-
zent niedriger. In EU-Länder wurde im Januar um 
6,0  Prozent weniger als im Vorjahr exportiert. In 
den Euroraum wurde dabei um 6,5 Prozent weni-
ger exportiert. Ausfuhren in EU-Länder außerhalb 
des Euroraums gingen um 4,8 Prozent zurück. Die 
Ausfuhren in Drittländer außerhalb der Europä-
ischen Union (EU) sind mit 10,3  Prozent dagegen 
deutlich stärker gesunken.

Die nominalen Warenimporte lagen im Januar sai-
sonbereinigt um 4,7 Prozent niedriger als im Vor-
monat. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die 
Importe um 9,8 Prozent zurück. Im Januar wurden 
im Vergleich zum Vorjahr 5,9 Prozent weniger Wa-
ren aus EU-Ländern importiert. Wie auch bei den 
Exporten sanken die Importe aus Drittländern au-
ßerhalb der EU dabei am stärksten (-13,9 Prozent). 
Einfuhren aus Ländern des Euroraums fielen um 
7,4  Prozent und aus EU-Ländern außerhalb des 
Euroraums um 2,7 Prozent. Die Bilanz des Waren-
handels (nach Ursprungswerten, mit Ergänzungen 
zum Außenhandel) lag im Januar mit 13,5  Mrd. € 
um 0,6  Mrd. € unter dem Vorjahresniveau. Der 
Leistungsbilanzüberschuss lag mit 16,9 Mrd. € um 
1,0 Mrd. € über dem Vorjahresniveau.

Die Stimmungsindikatoren zum Außenhandel sind 
am aktuellen Rand grundsätzlich aufwärtsgerich-
tet. So sind laut dem ifo Institut die Exporterwar-
tungen im Februar von 7,5 Punkten auf 10,7 Punkte 
gestiegen. Ein höherer Wert wurde zuletzt im 

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Dez 20 Jan 21 Feb 21 Dez 20 Jan 21 Feb 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 -35 -37 +9 +480 +475 +509 

Erwerbstätige, Inland 44,78 -1,1 +11 +16 . -756 -739 .

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte  

33,54 +1,7 +64 . . -52 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Dez 20 Jan 21 Feb 21 Dez 20 Jan 21 Feb 21

Importpreise 97,3 -4,3 +0,6 +1,9 . -3,4 -1,2 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +0,8 +1,4 . +0,2 +0,9 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,5 +0,8 +0,7 -0,3 +1,0 +1,3 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21

Klima -3,5 +1,2 +3,6 +2,7 -1,2 +1,5 -2,5 +1,9 

Geschäftslage -7,3 +0,5 +3,4 +6,0 +5,2 +8,2 +3,2 +6,5 

Geschäftserwartungen +0,3 +1,9 +3,9 -0,7 -7,3 -4,9 -8,2 -2,5

1 Stand: März 2021.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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September 2018 beobachtet. Auch die Auslandsauf-
träge hatten im Januar einen merklichen Zuwachs 
zu verzeichnen. Die gut laufende Konjunktur in 
China und die anziehende gesamtwirtschaftli-
che Dynamik in den USA helfen den deutschen 
Exporteuren.

Leichter Rückgang der 
Industrieproduktion zum 
Jahresbeginn

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe sank 
im Januar saisonbereinigt um 2,5 Prozent im Ver-
gleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat lag die Produktion um 3,9 Prozent nied-
riger und gegenüber dem letzten Vorkrisenmonat 
Februar 2020 saisonbereinigt um 4,2 Prozent nied-
riger. Nach insgesamt kräftigen Zuwächsen im 
4. Quartal 2020 kam es bei der Industrieproduktion 
im Januar zu einem leichten Rücksetzer: Die In-
dustrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne 
Energie und Baugewerbe) sank gegenüber dem 
Vormonat um saisonbereinigt 0,5  Prozent. Nach 
Wirtschaftsbereichen trug hierzu insbesondere das 
deutliche Minus in der Produktion von Kraftfahr-
zeugen und -teilen angesichts der Engpässe bei Mi-
krochips bei. Innerhalb der Industrie nahm dabei 
die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,7 Pro-
zent zu. Die Produktion von Konsumgütern ging 
hingegen um 3,0 Prozent und die von Investitions-
gütern um 0,8 Prozent zurück. Die Bauproduktion 
nahm nach spürbarem Anstieg im Dezember dann 
im Januar gegenüber dem Vormonat saisonberei-
nigt mit 12,2 Prozent stark ab.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im Ja-
nuar um saisonbereinigt 1,1  Prozent niedriger als 
im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat 
lag der Umsatz um 2,2 Prozent niedriger. Die Auf-
tragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe stie-
gen im Januar um saisonbereinigt 1,4  Prozent 
gegenüber dem Vormonat und 2,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat. Ohne Großaufträge lag 

das Ordervolumen im Januar um saisonbereinigt 
2,8  Prozent höher als im Vormonat. Die Aufträge 
aus dem Inland verzeichneten gegenüber dem Vor-
monat einen Rückgang um saisonbereinigt 2,6 Pro-
zent, die Auslandsaufträge erhöhten sich dagegen 
um 4,2  Prozent. Dabei nahmen die Aufträge aus 
dem Euroraum im Vergleich zum Vormonat um 
3,9  Prozent zu; die Aufträge aus dem restlichen 
Ausland stiegen um 4,4 Prozent an.

Angesichts der weiter gestiegenen Auftragsein-
gänge, insbesondere aus dem Ausland, dürften aus 
der Industrie im weiteren Verlauf grundsätzlich 
weiterhin stützende Effekte für die konjunkturelle 
Entwicklung zu erwarten sein. Zusätzlich haben 
sich die ifo  Produktionserwartungen der Indus-
trie im Januar zum dritten Mal in Folge aufgehellt 
und deuten auf insgesamt zunehmende Produkti-
onszahlen hin. Hierbei sind in der Herstellung von 
Autos und Computern jeweils die Erwartungen 
deutlich gestiegen. Pessimistische Produktionser-
wartungen kommen hingegen weiterhin insbeson-
dere aus der Bekleidungsindustrie.

Leichte Verbesserung des 
ifo Geschäftsklimas im Februar

Der ifo Geschäftsklimaindex für Deutschland ist im 
Februar gestiegen. Der Indexwert stieg saisonberei-
nigt um 2,1 Punkte auf einen Wert von 92,4. Hier-
bei verbesserten sich sowohl die Lageeinschätzung 
als auch die Geschäftserwartungen der Unterneh-
men. Positive Signale kamen dabei grundsätzlich 
aus allen Wirtschaftsbereichen: Die Stimmung im 
Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich deutlich. 
Der leichte Anstieg des Geschäftsklimas im Dienst-
leistungsbereich und im Handel sollte jedoch nicht 
überinterpretiert werden: Hier dürften die Ent-
wicklung der Corona-Fallzahlen sowie die damit 
einhergehenden Maßnahmen die weitere Entwick-
lung maßgeblich beeinflussen. Von der Industrie 
sind dagegen insgesamt weiterhin stützende Im-
pulse zu erwarten.
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Erneute Dämpfung des 
Konsumklimas

Die realen Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) lagen 
im Januar um saisonbereinigt 4,5 Prozent niedriger 
als im Vormonat. In diesem Rückgang dürfte sich 
weiterhin vor allem die Teilschließung des Einzel-
handels seit Mitte Dezember  2020 widerspiegeln, 
aber auch das Auslaufen der Umsatzsteuersatzsen-
kung zu Ende Dezember  2020. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat sank der Umsatz um 8,7 Prozent. 
Die verschiedenen Einzelhandelsbranchen haben 
sich auch im Januar sehr unterschiedlich entwi-
ckelt, je nachdem, ob und wie stark sie von den Ein-
schränkungen betroffen waren. Im Einzelhandel 
mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze insge-
samt 16,4 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. 
Insbesondere der Handel mit Textilien, Bekleidung, 
Schuhen und Lederwaren brach dabei um 76,6 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Zulegen 
konnte indes der Internet- und Versandhandel mit 
einem Umsatzanstieg von 31,7  Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat.

Nach bereits einem Dämpfer zu Jahresbeginn war 
beim Konsumklima im Februar ein weiterer deut-
licher Rückgang zu verzeichnen. Der Konsumkli-
maindex der Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) sank im Februar auf -15,5  Punkte. Der Aus-
blick der Verbraucherinnen und Verbraucher hellte 
sich aber etwas auf, insbesondere die Einkommens- 
und die Konjunkturerwartungen legten im Vormo-
natsvergleich wieder zu. Auch die Anschaffungs-
neigung konnte im Februar wieder leicht zulegen, 
aber die erheblichen Verluste des Vormonats nur 
um etwa ein Fünftel wieder wettmachen. Ange-
sichts des unsicheren weiteren Pandemieverlaufs 
könnte die Anschaffungsneigung und damit die 
Konsumlaune auch in der nächsten Zeit spürba-
ren Schwankungen unterworfen bleiben. Für den 
Monat März prognostizierte die GfK einen leich-
ten Anstieg des Konsumklimas um 2,6 Punkte auf 
-12,9 Punkte.

Lage am Arbeitsmarkt im 
Februar weiterhin stabil

Der Arbeitsmarkt erwies sich weiterhin als weit-
gehend robust gegenüber der pandemischen Lage, 
insbesondere gemessen an den starken Auswir-
kungen der Pandemie im Frühjahr des vergange-
nen Jahres. Die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem 
Inlandskonzept) blieb nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamts zwischen Dezember und Ja-
nuar saisonbereinigt in etwa konstant. Mit rund 
44,3 Millionen Personen lag sie dabei um 1,6 Pro-
zent niedriger als im Vorjahr. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung lag nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit (BA) im 
Dezember bei 33,69 Millionen Personen; dies ent-
spricht einem Minus von 0,2  Prozent gegenüber 
dem Vorjahr.

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen 
lag laut der BA im Februar bei 2,904 Millionen Men-
schen. Das waren rund 4.000 Personen mehr als im 
Vormonat und rund 509.000  Personen mehr als 
im Vorjahresmonat. Saisonbereinigt nahm die Ar-
beitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um rund 
9.000 Personen zu. Die saisonbereinigte Arbeitslo-
senquote lag wie im Vormonat bei 6,0 Prozent; dies 
entspricht einem Plus von 1,0 Prozentpunkt gegen-
über dem Februar 2020.

Zu beobachten waren die Auswirkungen von Pan-
demie und Lockdown in den seit November wie-
der deutlich gestiegenen Anzeigen auf Kurzarbeit, 
die im Februar im Vergleich zu den drei Monaten 
zuvor allerdings etwas zurückgingen. Die gestellten 
Anzeigen kamen dabei am aktuellen Rand insbe-
sondere aus dem Handel. Nach vorläufigen Hoch-
rechnungen der Bundesagentur für Arbeit erhiel-
ten 2,39 Millionen Beschäftigte im Dezember 2020 
Kurzarbeitergeld, was einen Anstieg von rund 
10.000  Personen gegenüber November bedeutete. 
Die Kurzarbeiterquote über alle Branchen hinweg 
lag bei 7,1 Prozent.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                                                                    in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Unter den umfragebasierten Frühindikatoren zur 
erwarteten weiteren Arbeitsmarktentwicklung 
war das Stimmungsbild im Februar uneinheitlich. 
Die Unternehmen waren in ihrer Personalplanung 
laut dem ifo Beschäftigungsbarometer zurückhal-
tender, während die Arbeitsagenturen laut dem 
IAB-Arbeitsmarktbarometer erstmals seit Beginn 
der Corona-Krise keine weiteren Beschäftigungs-
rückgänge erwarteten.

Sonderfaktoren lassen 
Inflationsrate 2021 steigen

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) lag 
nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts 
im Februar 2021 bei 1,3 Prozent, nach 1,0 Prozent 
im Januar und überwiegend leicht negativen Wer-
ten in der zweiten Jahreshälfte  2020. Gegenüber 
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dem Vormonat entspricht dies einer Steigerung des 
Verbraucherpreisniveaus um 0,7 Prozent. Die Kern-
inflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel-
preise) entsprach im Februar mit 1,4 Prozent dem 
Vormonatswert. Die Inflationsrate liegt weiterhin 
deutlich unterhalb des Inflationsziels der Europä-
ischen Zentralbank von nahe, aber unter 2 Prozent 
im Durchschnitt der Länder des Euroraums.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate im Fe-
bruar  2021 beim Index für Waren insgesamt 
1,0  Prozent (0,6  Prozent im Januar), darunter 
0,3 Prozent für Energie (-2,3 Prozent) und 1,4 Pro-
zent (2,2 Prozent) für Nahrungsmittel. Der Anstieg 
des Index für Dienstleistungen lag mit 1,4 Prozent 
auf Vormonatsniveau, darunter ebenfalls unverän-
dert 1,3 Prozent für Wohnungsmieten.

Maßgebliche Einflussfaktoren auf die Inflations-
rate seit Jahresbeginn sind vor allem das Auslaufen 
der Umsatzsteuersatzsenkung sowie Preissteige-
rungen bei Energieprodukten. Treiber des Anstiegs 

im Februar gegenüber dem Vormonat war insbe-
sondere erneut der Teilindex für Energie, der be-
reits im Januar auch wegen der Einführung einer 
CO2-Abgabe deutlich gestiegen war. Er lag erst-
mals seit dem Februar  2020 wieder oberhalb des 
Vorjahreswerts. Ein maßgeblicher Faktor ist dabei 
die Entwicklung des Ölpreises seit dem vergange-
nen Jahr: Nach einem coronabedingten Einbruch 
im Frühjahr ist dieser tendenziell wieder gestiegen. 
Die Veränderungsraten des Ölpreises gegenüber 
dem Vorjahr lagen in der Folge von Februar  2020 
bis Januar  2021 durchweg, wenn auch im Trend 
absolut abnehmend, im negativen Bereich. Im Fe-
bruar  2021 lag der Ölpreis im Durchschnitt etwas 
höher als im Vorjahresmonat. Sollte der Ölpreis in 
den nächsten Monaten ungefähr auf dem aktuellen 
Niveau verbleiben, ergäben sich daraus im Jahres-
vergleich sehr deutliche Steigerungsraten gegen-
über den coronabedingt niedrigen Vorjahreswer-
ten. Für die nächsten Monate sind daraus für sich 
genommen weiter aufwärtsgerichtete Impulse für 
die Inflationsrate zu erwarten.
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Steuereinnahmen im Februar 2021

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) sanken im Februar  2021 um 7,2  Prozent 
gegenüber dem Februar 2020. Die konjunkturellen 
Auswirkungen der Corona-Krise belasteten wei-
terhin das Steueraufkommen. Wie in den voran-
gegangenen Monaten beeinflussten daneben auch 
die Auswirkungen untergesetzlicher Maßnahmen 
in Verbindung mit dem Coronavirus (Stundungen, 
Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen, Herab-
setzung der Vorauszahlungen) die Steuereinnah-
men. Die Einnahmen aus den Gemeinschaftsteu-
ern lagen insgesamt um 7,8  Prozent unter dem 
Niveau des Vorjahresmonats. Das Umsatzsteuer-
aufkommen wurde auch im Februar, in dem das 
Aufkommen vom Dezember  2020 kassenwirksam 
wurde, noch aufgrund der temporären Absenkung 
der Umsatzsteuersätze für das 2. Halbjahr 2020 be-
einträchtigt. Beträchtliche Aufkommensminde-
rungen ergaben sich zudem aufgrund des nahe am 
Monatsende liegenden Fälligkeitstermins der Ein-
fuhrumsatzsteuer. Sowohl die Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge als auch die Kör-
perschaftsteuer verzeichneten hohe Zuwächse. Bei 
den Bundessteuern ergab sich im Februar ein Ein-
nahmerückgang um 6,7  Prozent. Die Einnahmen 
aus den Ländersteuern wiesen einen Anstieg um 
4,8 Prozent auf.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat Februar 2021 lagen die Zahlun-
gen von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle um 
3,5  Mrd. € über dem Ergebnis vom Februar  2020. 
Die monatlichen Anforderungen der Europä-
ischen Union (EU) schwanken aufgrund des jewei-
ligen Finanzierungsbedarfs der EU. Sie orientieren 
sich grundsätzlich an dem gültigen Jahreshaushalt 
der EU des betreffenden Jahres.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Februar 2021

In den Monaten Januar bis Februar 2021 sank das 
Steueraufkommen insgesamt um 9,1  Prozent ge-
genüber dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus 
den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 
9,7  Prozent; das Aufkommen der Bundessteuern 
sank um 7,0 Prozent. Die Ländersteuern verzeich-
neten einen Einnahmezuwachs um 0,2 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Februar  2021 einen Rückgang um 
23,3  Prozent gegenüber dem Ergebnis im Fe-
bruar 2020. Die Einnahmen des Bundes aus den Ge-
meinschaftsteuern verringerten sich um 8,8  Pro-
zent vor allem aufgrund geringerer Einnahmen 
aus den Steuern vom Umsatz. Neben deutlich ge-
ringeren eigenen Einnahmen aus den Bundessteu-
ern (-6,7 Prozent) verringerten beträchtlich höhere 
EU-Eigenmittelabführungen des Bundes an die EU 
die Einnahmen des Bundes. Andererseits waren ge-
genüber Februar  2020 leicht geringere Bundeser-
gänzungszuweisungen an die Länder zu leisten.

Die Länder verbuchten im Februar  2021 ebenfalls 
einen deutlichen Rückgang ihrer Steuereinnah-
men, und zwar um 5,8 Prozent. Die Ländereinnah-
men aus den Gemeinschaftsteuern verringerten 
sich insgesamt um 7,6  Prozent. Ebenso wie beim 
Bund ist dies überwiegend auf den beträchtlichen 
Rückgang der Einnahmen bei den Steuern vom 
Umsatz zurückzuführen. Demgegenüber war bei 
den Ländersteuern ein deutliches Plus von 4,8 Pro-
zent zu verzeichnen. Die Einnahmen der Gemein-
den aus ihrem Anteil an den Gemeinschaftsteuern 
verringerten sich um 2,6 Prozent.
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Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer verrin-
gerte sich im Februar 2021 um 2,1 Prozent gegen-
über dem Februar 2020. Das Kassenaufkommen in 
diesem Monat beinhaltet die für Januar 2021 abge-
führte Lohnsteuer. Die seit Anfang November 2020 

in Kraft getretenen und zum 16.  Dezember  2020 
verstärkten Lockdownmaßnahmen führten zu ei-
nem Anstieg der Anzeigen für Kurzarbeit mit ent-
sprechenden Auswirkungen auf die Lohnsteu-
ereinnahmen. Zudem wirkten sich die mit dem 
Zweiten Familienentlastungsgesetz beschlossene 
Erhöhung des Grundfreibetrags sowie die Ver-
schiebung der übrigen Tarifeckwerte einnahme-
mindernd aus. Das aus dem Lohnsteueraufkom-
men gezahlte Kindergeld stieg aufgrund der mit 

2021

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr
Januar bis 

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 16.874  -3,6 34.903  -5,1 220.800 +5,5

Veranlagte Einkommensteuer 768 +17,8 2.384 +4,1 59.300 +0,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 705 +5,5 2.331  -28,3 18.400  -14,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlag)

1.408 +106,0 2.397 +44,4 6.350  -6,1

Körperschaftsteuer 1.103 +9.796,5 2.622 +142,2 25.950 +6,9

Steuern vom Umsatz 21.285  -18,8 37.180  -18,5 248.100 +13,0

Gewerbesteuerumlage 189 +34,9 241 +52,0 4.318 +13,7

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0  -99,8 -0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 42.332  -7,8 82.057  -9,7 583.218 +7,2

Bundessteuern

Energiesteuer 1.508 +3,7 1.840 +1,0 39.850 +5,9

Tabaksteuer 866 +7,9 1.463 +16,0 14.190  -3,1

Alkoholsteuer 230 +3,6 274  -34,7 2.100  -6,2

Versicherungsteuer 5.068  -0,4 5.910  -0,4 14.890 +2,3

Stromsteuer 412  -30,5 997  -15,2 6.880 +4,9

Kraftfahrzeugsteuer 808 +10,9 1.671  -2,4 9.545 +0,2

Luftverkehrsteuer 29  -64,0 39  -66,7 630 +115,7

Solidaritätszuschlag 514  -55,1 1.787  -30,3 9.950  -46,7

Übrige Bundessteuern 119  -11,1 223  -20,3 1.468  -2,1

Bundessteuern insgesamt 9.553  -6,7 14.206  -7,0 99.503  -5,8

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 664 +8,7 1.288 +4,4 7.900  -8,1

Grunderwerbsteuer 1.526 +2,8 2.958  -1,8 16.100 +0,3

Rennwett- und Lotteriesteuer 176 +8,3 377 +3,1 2.115 +3,5

Biersteuer 44 +5,1 83  -6,9 606 +7,0

Übrige Ländersteuern 34 +3,6 59 +5,7 522 +2,4

Ländersteuern insgesamt 2.444 +4,8 4.764 +0,2 27.243  -1,9

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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dem Zweiten Familienentlastungsgesetz beschlos-
senen Kindergelderhöhung um 15 € pro Kind um 
7,0 Prozent. Im Ergebnis ergab sich ein um 3,6 Pro-
zent rückläufiges kassenmäßiges Lohnsteuerauf-
kommen im Vergleich zum Februar  2020. In den 
Monaten Januar bis Februar 2021 lag das kassenmä-
ßige Lohnsteueraufkommen um 5,1 Prozent unter 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Das Körperschaftsteueraufkommen brutto lag im 
Veranlagungsmonat Februar  2021 bei  1,1  Mrd. €. 
Im Vorjahresmonat waren lediglich rund 11 Mio. € 
vereinnahmt worden. Die Mehreinnahmen resul-
tierten vor allem aus der laufenden Veranlagungs-
tätigkeit. Die Investitionszulage hatte aufgrund ih-
res geringen Volumens nahezu keinen Einfluss auf 
das Aufkommen, sodass das kassenmäßige Kör-
perschaftsteueraufkommen ebenfalls deutlich um 
1,1 Mrd. € gegenüber dem Februar 2020 anstieg. In 

den Monaten Januar bis Februar 2021 lag das kas-
senmäßige Körperschaftsteueraufkommen um 
1,5 Mrd. € über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer brutto stieg im Veranlagungsmonat Februar 
um 4,6 Prozent gegenüber dem Februar 2020. Nach 
Abzug der Arbeitnehmererstattungen, die sich um 
8,5  Prozent gegenüber dem Februar  2020 verrin-
gerten, und der nur noch unbedeutenden Investi-
tions- und Eigenheimzulagen ergab sich per saldo 
im Februar  2021 ein deutlicher Anstieg des kas-
senmäßigen Steueraufkommens an veranlagter 
Einkommensteuer um 17,8  Prozent im Vergleich 
zum Fe bruar 2020. In den Monaten Januar bis Fe-
bruar 2021 stieg das kassenmäßige Aufkommen aus 
veranlagter Einkommensteuer um 4,1 Prozent ge-
genüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

54

2021

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 345  -26,8 569  -27,3 4.950 +5,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 776 +198,4 1.256 +81,2 4.430 +79,1

BNE-Eigenmittel 5.495 +127,4 8.897 +38,0 33.280 +29,9

EU-Eigenmittel insgesamt 6.616 +110,1 10.723 +35,3 42.660 +30,1

Bund³ 20.292  -23,3 36.549  -19,0 296.912 +4,9

Länder³ 24.220  -5,8 47.090  -7,8 323.938 +2,4

EU 6.616 +110,1 10.723 +35,3 42.660 +30,1

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.546  -2,6 7.235  -4,8 51.404 +2,6

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

54.674  -7,2 101.597  -9,1 714.914 +4,8

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Februar  2021 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 3,5 Pro-
zent über der Vorjahresbasis. Die aus dem Aufkom-
men geleisteten Erstattungen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern lagen bei rund 74  Mio. € 
(-11,7  Prozent gegenüber dem Februar  2020). Ins-
gesamt ergibt sich ein Anstieg des Kassenaufkom-
mens der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 
5,5  Prozent gegenüber dem Februar  2020. In den 
Monaten Januar bis Februar  2021 lag das kassen-
mäßige Aufkommen der nicht veranlagten Steuern 
vom Ertrag um 28,3 Prozent unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge verzeichnete im Ver-
gleich zum Februar 2020 einen deutlichen Anstieg 
um 0,7  Mrd. € auf 1,4  Mrd. €. In den Monaten Ja-
nuar bis Februar 2021 stieg das kassenmäßige Auf-
kommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge um 44,4 Prozent gegenüber dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz ver-
zeichnete im Februar  2021 einen Rückgang von 
18,8  Prozent gegenüber dem Februar  2020. Auf-
grund der den meisten Unternehmen gewährten 
Dauerfristverlängerung für die Anmeldung und 
Abführung der Umsatzsteuer beinhaltet das Kas-
senaufkommen der Binnenumsatzsteuer im Ja-
nuar 2021 überwiegend die von den Unternehmen 
im Dezember  2020 vereinnahmte Umsatzsteuer. 
Das Aufkommen verringerte sich auch aufgrund 
der temporären Umsatzsteuersatzsenkung für das 
2.  Halbjahr  2020 leicht um 5,9  Prozent. Die Ein-
nahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer verringerten 
sich im Februar  2021 um 67,1  Prozent gegenüber 

dem Februar  2020. Dieser starke Einnahmerück-
gang steht in Zusammenhang mit der im Zwei-
ten Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedeten 
Verschiebung des Fälligkeitstermins der Einfuhr-
umsatzsteuer für Einfuhren im Dezember  2020 
vom 16. Januar 2021 auf den 26. Februar 2021. Ein 
beträchtlicher Teil der nunmehr am 26.  Februar 
fällig gewordenen Zahlungen wurde aufgrund des 
kurzen Monats nicht mehr im Februar kassenwirk-
sam. In den Monaten Januar bis Februar 2021 ver-
ringerte sich das kassenmäßige Aufkommen der 
Steuern vom Umsatz um 18,5  Prozent gegenüber 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im Fe-
bruar  2021 um 6,7  Prozent unter dem Steuerauf-
kommen des Vorjahresmonats. Bei einigen Steu-
erarten führten die steuerlichen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Liquidität der Unternehmen 
zu einem Einnahmerückgang. Rückgänge waren 
bei der Kaffeesteuer (-23,6  Prozent), der Strom-
steuer (-30,5  Prozent) und der Luftverkehrsteuer 
(-64,0  Prozent) zu verzeichnen. Das Aufkommen 
aus dem Solidaritätszuschlag verringerte sich um 
55,1  Prozent. Der Rückgang ist auf die Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags für rund 90 Prozent 
der Lohn- und Einkommensteuerzahler zurückzu-
führen. Gegenläufige Effekte ergaben sich für den 
Solidaritätszuschlag aus Zuwächsen bei den Be-
messungsgrundlagen, insbesondere bei der Kör-
perschaftsteuer sowie bei der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge. Die Versicherung-
steuer lag mit einem leichten Rückgang (-0,4 Pro-
zent) auf Vorjahresniveau. Aufkommenszuwächse 
zeigten demgegenüber die Tabaksteuer (+7,9  Pro-
zent) und die Alkoholsteuer (+3,6  Prozent). Die 
Veränderungen bei den übrigen Steuerarten hat-
ten betragsmäßig nur geringen Einfluss auf das 
Gesamtergebnis der Bundessteuern. In den Mo-
naten Januar bis Februar  2021 verringerte sich 
das kassenmäßige Aufkommen der Bundessteu-
ern um 7,0  Prozent gegenüber dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.
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Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Feb-
ruar 2021 um 4,8 Prozent über dem Ergebnis vom 
Februar  2020. Sämtliche Ländersteuern konnten 
zum Teil deutliche Zuwächse verbuchen. So stie-
gen die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer um 
2,8  Prozent, aus der Erbschaftsteuer um 8,7  Pro-
zent, aus der Feuerschutzsteuer um 3,5  Prozent, 
aus der Rennwett- und Lotteriesteuer um 8,3 Pro-
zent und aus der Biersteuer um 5,1 Prozent. In den 
Monaten Januar bis Februar 2021 stieg das Aufkom-
men der Ländersteuern um 0,2 Prozent.

56
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Entwicklung des Bundeshaushalts im 
Februar 2021

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
in den ersten zwei Monaten des Jahres  2021 auf 
rund 37,7 Mrd. €. Damit waren die Einnahmen um 
20,9 Prozent (rund -9,9 Mrd. €) niedriger als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres, was insbesondere auf 
den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und 
steuerlichen Hilfsmaßnahmen zu deren Bewälti-
gung beruhte. Die Steuereinnahmen (inklusive der 
EU-Eigenmittelabflüsse) sanken um 21,0  Prozent 
(rund -9,2 Mrd. €) gegenüber der Vorjahresperiode. 
Besonders betroffen sind die Einnahmen aus Steu-
ern vom Umsatz (rund -4,7 Mrd. €).

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtszeit-
raum um 19,7 Prozent (rund -0,7 Mrd. €) unter dem 
entsprechenden Vorjahresniveau. Dies war vor al-
lem auf geringere an das Bundeskartellamt ge-
zahlte Geldbußen zurückzuführen.

Ausgaben

Im Jahr  2020 wurden außerordentliche Anstren-
gungen unternommen, um die Corona-Pan-
demie und ihre wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Folgen zu bekämpfen bezie-
hungsweise einzudämmen. Auch der Vollzug des 
Haushalts  2021 wird ganz wesentlich von der Be-
wältigung der Pandemie und ihrer Folgen geprägt 
sein.

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den 
Monaten Januar bis Februar 2021 rund 89,7 Mrd. € 
und lagen damit um 36,1 Prozent (rund +23,8 Mrd. €) 
über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach 

ökonomischen Arten gegliedert resultiert der An-
stieg der Ausgaben im betrachteten Zeitraum 
vor allem aus höheren konsumtiven Ausgaben 
(+29,1 Prozent beziehungsweise rund +18,1 Mrd. €). 
Ein Großteil der höheren Ausgaben wurde für lau-
fende Zuweisungen an Sozialversicherungen auf-
gewendet. Diese überstiegen das entsprechende 
Vorjahresergebnis um 10,0  Mrd. € (+35,1  Pro-
zent). Darin enthalten sind Leistungen an den Ge-
sundheitsfonds für durch die SARS-CoV-2-Pan-
demie verursachte Belastungen in Höhe von rund 
6,0 Mrd. €. Damit wurden bereits rund 78 Prozent 
der veranschlagten Mittel (rund 7,7 Mrd. €) ausge-
zahlt. Weiterhin enthalten sind Zuweisungen an 
die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für 
das Zukunftsprogramm Krankenhäuser, die in der 
für das Jahr veranschlagten Höhe von 3,0  Mrd. € 
ausgezahlt worden sind. Die laufenden Zuschüsse 
an Unternehmen sind im Vorjahresvergleich um 
77,7 Prozent (rund +4,6 Mrd. €) gestiegen, was vor-
rangig auf Corona-Unternehmenshilfen zurückzu-
führen ist. Von den für diesen Zweck zur Verfügung 
stehenden Mitteln in Höhe von 39,5 Mrd. € flossen 
bis Ende Februar 6,2 Mrd. € aus dem Bundeshaus-
halt ab. Gedämpft wurde die Zunahme der kon-
sumtiven Ausgaben durch die Zinsausgaben, die 
um 20,8 Prozent (rund -1,1 Mrd. €) unter dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau lagen.

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrachte-
ten Zeitraum auf rund 9,5 Mrd. €. Damit wurde das 
Niveau vom Februar 2020 um 152,9 Prozent (rund 
+5,7 Mrd. €) übertroffen. Dies ist vor allem auf un-
terjährige Liquiditätshilfen an die Bundesagentur 
für Arbeit (rund 5,4  Mrd. €) zurückzuführen. Die 
Sachinvestitionen gingen aufgrund geringerer Aus-
gaben für Baumaßnahmen um 50,6 Prozent (rund 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2020 Soll 2021
Ist-Entwicklung¹ 

Februar 2021

Ausgaben (Mrd. €)² 441,8 498,6 89,7

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +36,1

Einnahmen (Mrd. €)³ 311,1 318,6 37,7

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -20,9

Steuereinnahmen (Mrd. €) 283,3 292,8 34,7

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -21,0

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. €) -130,7 -180,1 -52,0

Deckung/Verwendung: 130,7 180,1 52,0

Kassenmittel (Mrd. €) - - 84,2

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,2 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. €) 130,5 179,8 -32,1

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

-0,6 Mrd. €) zurück. Die gegenüber dem Vorjahr ge-
ringeren Ausgaben für Baumaßnahmen sind ins-
besondere auf einen Sondereffekt zurückzuführen, 
der das ganze Jahr wirken wird: Die Bauinvesti-
tionen im Fernstraßenbau werden ab  2021 an die 
„Autobahn GmbH des Bundes“ ausgelagert. Die 
„Autobahn GmbH des Bundes“ erhält die dafür be-
nötigten Mittel über Zuschüsse für Investitionen, 
gemäß Soll 2021 in Höhe von rund 5,5 Mrd. €. Bei 
den Bauinvestitionen sind daher im Jahr 2021 auch 
rund 4,7  Mrd. € weniger veranschlagt als im Soll 
des Jahres 2020 (rund 4,2 Mrd. € weniger gegenüber 
dem Ist 2020).

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis Februar  2021 wies der 
Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
52,0 Mrd. € auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2020 Soll 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Januar bis 
Februar 

2020

Januar bis 
Februar 

2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 95.479 21,6 103.911 20,8 14.041 14.292 +1,8

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 12.127 2,7 12.324 2,5 1.479 1.517 +2,6

Verteidigung 45.471 10,3 47.019 9,4 6.672 6.712 +0,6

Politische Führung, zentrale Verwaltung 19.199 4,3 22.707 4,6 3.306 3.472 +5,0

Finanzverwaltung 5.342 1,2 5.922 1,2 826 883 +6,9

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegen-
heiten

28.645 6,5 30.809 6,2 2.620 2.504 -4,4

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

6.045 1,4 5.162 1,0 731 784 +7,3

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

15.236 3,4 18.207 3,7 1.215 1.193 -1,8

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 218.365 49,4 253.236 50,8 37.612 60.304 +60,3

Sozialversicherungen einschl. Arbeitslosenversicherung 129.829 29,4 134.149 26,9 27.663 37.034 +33,9

darunter:

  Allgemeine Rentenversicherung 93.004 21,1 97.401 19,5 21.895 22.930 +4,7

  Krankenversicherung 15.884 3,6 19.010 3,8 2.615 5.512 +110,8

  Arbeitslosenversicherung 6.913 1,6 3.350 0,7 0 5.413 -

Arbeitsmarktpolitik 40.876 9,3 45.360 9,1 5.848 6.860 +17,3

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.658 4,7 23.700 4,8 3.526 3.746 +6,2

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB II

10.097 2,3 11.200 2,2 990 1.775 +79,3

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 10.343 2,3 11.392 2,3 1.662 1.775 +6,8

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

2.039 0,5 2.269 0,5 436 481 +10,5

Sonstige soziale Angelegenheiten 24.149 5,5 48.276 9,7 61 12.102 X

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 19.001 4,3 13.923 2,8 410 3.548 +765,4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

1.783 0,4 2.972 0,6 93 128 +38,4

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 893 0,2 1.675 0,3 77 112 +45,6

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.469 0,3 2.611 0,5 55 110 +101,2

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 5.509 1,2 14.780 3,0 2.235 984 -56,0

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.400 0,3 2.968 0,6 75 72 -3,6

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 2.316 0,5 1.491 0,3 1.987 309 -84,5

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 22.961 5,2 33.483 6,7 2.472 2.581 +4,4

Straßen 9.791 2,2 9.815 2,0 955 368 -61,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 8.156 1,8 16.321 3,3 813 949 +16,7

Allgemeine Finanzwirtschaft 48.585 11,0 42.895 8,6 6.363 5.244 -17,6

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

6.457 1,5 5.787 1,2 5.291 4.190 -20,8

Ausgaben insgesamt¹ 441.798 100,0 498.620 100,0 65.901 89.695 +36,1

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 2020 Soll 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Januar bis 
Februar 

2020

Januar bis 
Februar 

2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 391.450 88,6 410.463 82,3 62.147 80.203 +29,1

Personalausgaben 35.409 8,0 35.959 7,2 6.789 6.987 +2,9

Aktivbezüge 26.249 5,9 26.816 5,4 4.882 5.090 +4,3

Versorgung 9.160 2,1 9.144 1,8 1.906 1.897  -0,5

Laufender Sachaufwand 36.370 8,2 44.827 9,0 3.885 4.016 +3,4

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.801 0,4 1.164 0,2 201 105  -47,8

Militärische Beschaffungen 16.833 3,8 18.155 3,6 1.286 1.330 +3,4

Sonstiger laufender Sachaufwand 17.736 4,0 25.507 5,1 2.397 2.581 +7,7

Zinsausgaben 6.413 1,5 5.781 1,2 5.291 4.189  -20,8

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 312.053 70,6 322.303 64,6 45.889 64.633 +40,8

an Verwaltungen 75.607 17,1 38.170 7,7 4.303 7.203 +67,4

an andere Bereiche 236.446 53,5 284.133 57,0 41.586 57.430 +38,1

darunter:

Unternehmen 49.569 11,2 76.283 15,3 5.879 10.449 +77,7

Renten, Unterstützungen u. a. 30.735 7,0 36.535 7,3 5.257 5.590 +6,3

Sozialversicherungen 134.613 30,5 147.660 29,6 28.417 38.400 +35,1

Sonstige Vermögensübertragungen 1.205 0,3 1.593 0,3 295 378 +28,1

Investive Ausgaben 50.348 11,4 61.852 12,4 3.754 9.492 +152,9

Finanzierungshilfen 38.756 8,8 53.751 10,8 2.622 8.933 +240,7

Zuweisungen und Zuschüsse 30.652 6,9 39.366 7,9 2.536 2.722 +7,3

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 7.630 1,7 6.680 1,3 85 5.911 X

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 473 0,1 7.704 1,5 2 300 X

Sachinvestitionen 11.592 2,6 8.101 1,6 1.132 559  -50,6

Baumaßnahmen 8.192 1,9 4.554 0,9 848 290  -65,8

Erwerb von beweglichen Sachen 2.816 0,6 3.410 0,7 219 266 +21,5

Grunderwerb 585 0,1 137 0,0 64 4  -93,8

Globalansätze 0 0,0 26.305 5,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 441.798 100,0 498.620 100,0 65.901 89.695 +36,1

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2020 Soll 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Februar  
2020

Februar 
2021

in Mio. 
€

Anteil 
in %

in Mio. 
€

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 283.254 91,1 292.794 91,9 43.959 34.735  -21,0

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 235.978 75,9 259.240 81,4 39.531 34.475  -12,8

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

140.012 45,0 140.708 44,2 17.541 17.099  -2,5

davon:

Lohnsteuer 89.075 28,6 90.673 28,5 13.670 12.566  -8,1

Veranlagte Einkommensteuer 25.067 8,1 25.066 7,9 972 1.012 +4,1

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 10.761 3,5 9.200 2,9 1.628 1.156  -29,0

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge 

2.976 1,0 2.794 0,9 730 1.055 +44,5

Körperschaftsteuer 12.134 3,9 12.975 4,1 541 1.311 +142,3

Steuern vom Umsatz 94.391 30,3 116.743 36,6 21.922 17.241  -21,4

Gewerbesteuerumlage 1.574 0,5 1.789 0,6 68 135 +98,5

Energiesteuer 37.635 12,1 39.850 12,5 1.822 1.840 +1,0

Tabaksteuer 14.651 4,7 14.190 4,5 1.261 1.463 +16,0

Solidaritätszuschlag 18.676 6,0 9.950 3,1 2.563 1.787  -30,3

Versicherungsteuer 14.553 4,7 14.890 4,7 5.933 5.910  -0,4

Stromsteuer 6.561 2,1 6.880 2,2 1.176 997  -15,2

Kraftfahrzeugsteuer 9.526 3,1 9.545 3,0 1.712 1.671  -2,4

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.249 0,7 2.102 0,7 430 274  -36,3

Kaffeesteuer 1.060 0,3 1.070 0,3 171 162  -5,3

Luftverkehrsteuer 292 0,1 630 0,2 117 39  -66,7

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 428 0,1 394 0,1 98 61  -37,8

Sonstige Bundessteuern 1 0,0 2 0,0 0 0 X

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 1.067 X 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 8.751 X 9.179 X 0 0 X

BNE-Eigenmittel der EU 25.616 X 33.280 X 6.447 8.897 +38,0

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.473 X 4.430 X 694 1.256 +81,0

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 11.457 X 9.268 X 1.468 1.545 +5,2

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 2.248 2.248 +0,0

Sonstige Einnahmen 27.831 8,9 25.770 8,1 3.649 2.931  -19,7

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 7.263 2,3 7.852 2,5 65 35  -46,2

Zinseinnahmen 364 0,1 365 0,1 19 47 +147,4

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Kapitalrück-
zahlungen, Gewährleistungen

1.342 0,4 1.253 0,4 50 111 +122,0

Einnahmen insgesamt¹ 311.085 100,0 318.564 100,0 47.608 37.666  -20,9

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und seiner Son-
dervermögen. Sondervermögen werden unter-
schieden in solche Sondervermögen, die über den 
Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mitfinan-
ziert werden, und Sondervermögen mit eigener 
Kredit ermächtigung (Finanzmarktstabilisierungs-
fonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
und Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) sowie 
Restrukturierungsfonds). Die Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF dient dabei 
zum einen der Finanzierung von Aufwendungen 
für Stabilisierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1 
Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) oder der Rekapi-
talisierung von Unternehmen gemäß § 22 StFG. Des 
Weiteren nimmt der Bund für FMS und WSF auch 
Kredite auf, die dann als konditionsgleiche Darle-
hen an Anstalten des öffentlichen Rechts durchge-
leitet werden (gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG). Die 
Aufnahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich 
in einem ersten Schritt auf die gesamte Kreditauf-
nahme des Bundes. Anschließend erfolgt eine Auf-
gliederung in

 ● die Kreditaufnahme beziehungsweise Ver-
schuldung des Bundeshaushalts und der mit-
finanzierten Sondervermögen sowie der Kre-
ditaufnahme beziehungsweise Verschuldung 
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von 
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts, 
und

 ● die Kreditaufnahme für FMS und WSF zur Fi-
nanzierung von an Anstalten des öffentli-
chen Rechts durchzuleitende Darlehen (im Fol-
genden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31.  Dezember  2020 Kredite 
in Höhe von 1.272,0  Mrd. € aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 28.  Februar  2021 
auf 1.308,9 Mrd. €. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 36,9 Mrd. € geht auf den Finanzierungsbedarf 
des Bundes für den Haushalt und die Sonderver-
mögen einschließlich der Bedarfe von FMS und 
WSF zur Durchleitung von Darlehen an Anstalten 
des öffentlichen Rechts zurück. Vor dem Hinter-
grund der Maßnahmen, welche die Bundesregie-
rung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie beschlossen hat, ist auch 
im Jahr  2021 mit einer erhöhten Kreditaufnahme 
zu rechnen, insbesondere durch eine gegenüber 
dem Vorjahr nochmals höher geplante Nettokre-
ditaufnahme des Bundeshaushalts.

Der Anstieg der Kreditaufnahme gegenüber dem 
31.  Dezember  2020 resultiert aus neuen Aufnah-
men im Volumen von 83,1  Mrd. € bei Fälligkei-
ten im Volumen von  46,2  Mrd. €. Im Monat Fe-
bruar  2021 wurden für die Verzinsung aller auch 
in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden 
Kredite saldiert 3,4 Mrd. € aufgewendet.

Im Februar wurden 37,0  Mrd. € an Bundeswert-
papieren emittiert. Der Schwerpunkt der Emis-
sionen lag mit 35,5  Mrd. € bei den konventionel-
len Bundeswertpapieren. Sie verteilten sich auf 
1,5 Mrd. € an 30-jährigen Bundesanleihen, 4 Mrd. € 
an 10-jährigen Bundesanleihen, 4  Mrd. € an Bun-
desobligationen, 6  Mrd. € an Bundesschatzanwei-
sungen und 20  Mrd. € Unverzinsliche Schatzan-
weisungen des Bundes. Über die Neuemission der 
Fälligkeit 15.  April  2033 wurden 1,5  Mrd.  € in in-
flationsindexierten Bundeswertpapieren begeben. 
Im Februar erfolgten keine Emissionen in Grünen 
Bundeswertpapieren.

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen
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Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswertpa-
pieren erhöhten sich im Februar 2021 um 1,5 Mrd. € 
auf 180,2 Mrd. €. Die Veränderung resultiert aus Se-
kundärmarktverkäufen in Höhe von 9,2  Mrd. €, 
Käufen in Höhe von 4,0 Mrd. € und Erhöhung von 
Eigenbeständen durch bei Emission zurückbehal-
tene Emissionsanteile um 6,7 Mrd. €.

Am 28. Februar 2021 entfielen 94,4 Prozent der Kre-
ditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes 
für Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung. 5,6 Prozent der Kreditaufnahme 
dienten der Finanzierung von FMS und WSF für 
durchgeleitete Kredite an Anstalten des öffentli-
chen Rechts.

Entwicklung der Kreditaufnahme 
des Bundes (Haushalt und 
Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Februar  2021 wurden für den Bund (Haus-
halt und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) 32,4  Mrd. € an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 13,7 Mrd. € fällige Kredite ge-
tilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung) ergab sich im Februar saldiert ein ge-
ringfügiger Einnahmeüberschuss.

Am 28.  Februar  2021 betrug die Kreditaufnahme 
des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) insgesamt 1.235,1  Mrd. €. 
Damit erhöhte sie sich gegenüber dem 31. Dezem-
ber 2020 um 31,2 Mrd. €. Der größte Teil der Erhö-
hung entfiel mit 30,0 Mrd. € auf den Bundeshaus-
halt, dessen Kreditaufnahme auf 1.193,3  Mrd. € 
anstieg.

Der ITF hatte per 28. Februar 2021 gegenüber der 
Meldung zum 31. Dezember 2020 unverändert ei-
nen Bestand von 16,0  Mrd. € zu verzeichnen. Die 
Kreditaufnahme des FMS für Kredite für Aufwen-
dungen gemäß §  9 Abs.  1  StFG reduzierte sich im 
Februar 2021 sehr geringfügig auf nun 22,7 Mrd. €. 
Die Kreditermächtigungen des WSF für Kredite für 

Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß §  22  StFG 
wurden bis Ende Februar  2021 über weitere 
1,2 Mrd. € in Anspruch genommen, sodass sich per 
28. Februar 2021 ein Bestand von 3,0 Mrd. € ergab.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr 2019 werden für den FMS Kredite zur 
Refinanzierung von an die FMS Wertmanagement 
(FMS-WM) durchzuleitende Darlehen gemäß §  9 
Abs. 5 StFG aufgenommen. In ähnlicher Weise er-
folgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditaufnahme für 
den WSF zur Gewährung von Darlehen an die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau zur Finanzierung von 
Krisenmaßnahmen gemäß § 23 StFG.

Im Februar  2021 wurden für den FMS zu diesem 
Zweck Kredite im Volumen von 3,2  Mrd. € aufge-
nommen; per 28. Februar 2021 betrug der Bestand 
somit 35,7  Mrd. €. Der Bestand von Krediten zur 
Darlehensfinanzierung für den WSF veränderte 
sich im Laufe des Februar  2021 nicht und betrug 
am 28. Februar 2021 wie im Vormonat 38,0 Mrd. €. 
Seit Jahresbeginn stieg der Bestand der Kredite zur 
Darlehensfinanzierung damit auf 73,7 Mrd. €.

Weitere Einzelheiten für den Monat Februar 2021 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den Februar 2021, 
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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die nach Restlaufzeitklassen gruppierte Kreditauf-
nahme des Bundes sowie die monatliche Historie 
zur Kreditaufnahme, dem Bedarf der Kreditauf-
nahme, Tilgungen und Zinsen für die Kreditauf-
nahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die Aufnahme im Februar 2021 
als auch für den gesamten Bestand per 28.  Fe-
bruar  2021. Den größten Anteil der Kreditauf-
nahme im Februar  2021 machen mit 39,9  Mrd. € 
beziehungsweise 48,0 Prozent die (teils unterjährig 
fälligen) Unverzinslichen Schatzanweisungen des 
Bundes aus, gefolgt von den 10-jährigen Bundes-
anleihen mit 18,0 Mrd. € beziehungsweise 21,7 Pro-
zent. Zu diesem Segment werden hier auch die im 
Jahr  2020 erstmals begebenen 7-jährigen und die 

15-jährigen Bundesanleihen gezählt. Per 28.  Fe-
bruar 2021 waren über 99 Prozent des Bestands der 
Kreditaufnahmen des Bundes in Form von Inha-
berschuldverschreibungen verbrieft, bei denen die 
konkreten Gläubiger dem Bund nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Februar 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Januar 2021  Februar  Februar 28. Februar 2021 Februar Februar 

Insgesamt 1.286.925 35.632 -13.678 1.308.880 21.954 95

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.175.246 31.735 -13.678 1.193.303 18.057 24

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.771 - - 22.771 - -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

32.500 3.200 - 35.700 3.200 71

Investitions- und Tilgungsfonds 16.043 - - 16.043 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaß-
nahmen gemäß § 22 StFG)

2.333 698 - 3.030 698 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

38.032 - - 38.032 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.207.525 33.636 -13.556 1.227.605 20.080 -181

30-jährige Bundesanleihen 253.679 1.556 - 255.234 1.556 498

10-jährige Bundesanleihen 543.296 5.220 - 548.516 5.220 -882

Bundesobligationen 184.244 2.422 - 186.666 2.422 95

Bundesschatzanweisungen 105.239 6.040 - 111.279 6.040 88

Unverzinsliche Schatz-
anweisungen des Bundes

121.068 18.398 -13.556 125.910 4.842 21

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 58.829 1.216 - 60.045 1.216 278

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

9.512 20 - 9.532 20 11

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

49.317 1.196 - 50.513 1.196 267

Grüne Bundeswertpapiere 9.896 780 - 10.676 780 27

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.390 - - 6.390 - -

Grüne Bundesobligationen 3.506 780 - 4.286 780 27

Schuldscheindarlehen 6.202 - -122 6.080 -122 -28

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen  
ohne Darlehensfinanzierung) im Februar 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Januar 
2021 Februar Februar 

28. Februar 
2021 Februar Februar

Insgesamt 1.216.393 32.432 -13.678 1.235.148 18.754 24

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.175.246 31.735 -13.678 1.193.303 18.057 24

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs. 1 StFG)

22.771 - - 22.771 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.043 - - 16.043 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.333 698 - 3.030 698 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.136.993 30.436 -13.556 1.153.873 16.880 -253

30-jährige Bundesanleihen 253.679 1.556 - 255.234 1.556 498

10-jährige Bundesanleihen 524.196 4.420 - 528.616 4.420 -897

Bundesobligationen 159.444 1.522 - 160.966 1.522 62

Bundesschatzanweisungen 84.239 4.540 - 88.779 4.540 65

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

115.436 18.398 -13.556 120.278 4.842 21

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 58.829 1.216 - 60.045 1.216 278

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

9.512 20 - 9.532 20 11

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

49.317 1.196 - 50.513 1.196 267

Grüne Bundeswertpapiere 9.896 780 - 10.676 780 27

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.390 - - 6.390 - -

Grüne Bundesobligationen 3.506 780 - 4.286 780 27

Schuldscheindarlehen 6.202 - -122 6.080 -122 -28

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere¹

3.508 3.712 204 -

Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzie-
rungsgesetz (SchlussFinG)²

3.585 3.585 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbeding-

ten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
2 Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres  

(§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestandsänderung 
(Saldo) Zinsen

31. Januar 2021 Februar Februar 28. Februar 2021 Februar Februar 

Insgesamt 70.532 3.200 - 73.732 3.200 71

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)¹

32.500 3.200 - 35.700 3.200 71

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)²

38.032 - - 38.032 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
1 Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den Finanzmarktstabilisierungsfonds Kredite bis zu 60 Mrd. € aufzunehmen, damit 

nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen 
übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie 
die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundes-
wertpapieren.

2 Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V .m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von 
bis zu 100 Mrd. € aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung 
als Reaktion auf die so genannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im Februar 2021 
in Mio. €
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Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im Februar 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand
Bestandsänderung 

(Saldo)

31. Januar 2021 Februar Februar 28. Februar 2021 Februar 

Umlaufvolumen insgesamt 1.454.300 37.000 -13.500 1.477.800 23.500

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.380.000 35.500 -13.500 1.402.000 22.000

30-jährige Bundesanleihen 304.500 1.500 - 306.000 1.500

10-jährige Bundesanleihen 625.500 4.000 - 629.500 4.000

Bundesobligationen 215.500 4.000 - 219.500 4.000

Bundesschatzanweisungen 113.500 6.000 - 119.500 6.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

121.000 20.000 -13.500 127.500 6.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 62.800 1.500 - 64.300 1.500

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.000 - - 10.000 -

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

52.800 1.500 - 54.300 1.500

Grüne Bundeswertpapiere 11.500 - - 11.500 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.500 - - 6.500 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände -178.718 - - -180.198 -1.480

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

69

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
März 2021

Rückblick auf die Video-
konferenzen der Eurogruppe 
am 15. Februar und 
des ECOFIN-Rats am 
16. Februar 2021

Eurogruppe

Kernthema beim virtuellen Treffen der Eurogruppe 
am 15. Februar 2021 war die politische Debatte zur 
wirtschaftlichen Erholung im Euroraum auf der 
Grundlage der Winterprognose der Europäischen 
Kommission. Im Fokus standen neben dem im 
Pandemiekontext nach wie vor fragilen und unsi-
cheren Wirtschaftsausblick die Strukturierung der 
weiteren Diskussionen der Eurogruppe zur Fiskal-
politik sowie Solvenzfragen des Unternehmens-
sektors. Ferner diskutierte die Eurogruppe die „In-
ternationale Rolle des Euro“. Unter dem Punkt 
„Sonstiges“ befasste sie sich kurz mit dem aktuali-
sierten Haushaltsplan Litauens und den Prioritäten 
der neuen Regierung in Estland.

Die Eurogruppe tauschte sich zunächst über die 
makroökonomischen Entwicklungen und politi-
schen Perspektiven im Euroraum aus. Zwei Vertre-
ter der Weltgesundheitsorganisation berichteten 
über die globale Pandemielage und gingen insbe-
sondere auf die Mutationsdynamik, die Verfügbar-
keit und globale Verteilung von Impfstoffen sowie 
auf die Notwendigkeit einer multilateralen Ein-
dämmungs- und Sequenzierungsstrategie ein. Die 
Europäische Kommission unterstrich, dass Fort-
schritte hinsichtlich der Verfügbarkeit von Impf-
stoffen unmittelbaren Einfluss auf die weitere 
Wirtschaftsentwicklung im Euroraum haben, und 
präsentierte ihre Winterprognose. Die Europäische 
Kommission hatte darin ihre Wachstumserwar-
tungen für den Euroraum im Jahr 2021 mit einem 
Wachstum von 3,8  Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) zwar insgesamt nach unten korrigiert; 
der Rückgang des BIP im letzten Quartal 2020 sei 

jedoch weniger stark ausgefallen als erwartet. Ob-
schon die Prognose weiterhin mit einem hohen 
Grad an Unsicherheit behaftet sei, gebe es Anlass 
für verhaltenen Optimismus, auch weil die Pro-
gnose noch nicht die erwarteten makroökono-
mischen Stabilisierungseffekte des europäischen 
Wiederaufbauplans, der Aufbau- und Resilienzfa-
zilität (Recovery and Resilience Facility, RRF), ab-
bilde. Hinsichtlich der weiteren Strukturierung der 
europäischen Debatten zur haushaltspolitischen 
Überwachung beabsichtige die Europäische Kom-
mission, im März 2021 eine Mitteilung mit groben 
Konturen zur haushaltspolitischen Ausrichtung 
der Mitgliedstaaten sowie Kriterien zur Deakti-
vierung der allgemeinen Ausweichklausel zu ver-
öffentlichen. Eine informierte Diskussion und de-
tailliertere Guidance für die Mitgliedstaaten könne 
jedoch erst mit der Frühjahrsprognose im Mai 2021 
erfolgen, wenn die makroökonomischen Risiken 
bekannter seien und belastbare Szenarien für die 
kommenden Jahre vorlägen. Auch Fragen der Zah-
lungsfähigkeit des Unternehmenssektors sowie die 
Problematik notleidender Kredite rückten dann 
verstärkt in den Blick. Die Präsidentin der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde er-
klärte, dass die Winterprognose der Europäischen 
Kommission in etwa übereinstimme mit den Pro-
jektionen des Eurosystems. Die makroökonomi-
sche Unsicherheit sei der derzeit dominierende 
Faktor. Das Vorkrisenniveau werde voraussicht-
lich erst im Jahr 2022 erreicht. Geld- und Fiskalpo-
litik hätten sich aber gegenseitig ergänzt und einen 
größeren Wirtschaftseinbruch verhindert. Der Eu-
ropäische Stabilitätsmechanismus (ESM) wies auf 
wachsende Divergenzen innerhalb des Euroraums 
hin. Der Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz 
unterstützte die Europäische Kommission in ihrem 
Anliegen, angesichts der bestehenden hohen Unsi-
cherheiten erst im Frühjahr im Kontext der Früh-
jahrsprognose detailliertere Festlegungen für die 
weitere fiskalische Strategie zu treffen. Er skizzierte 
den nationalen Haushaltsaufstellungprozess in 
Deutschland und erklärte, dass für eine erfolgrei-
che und nachhaltige wirtschaftliche Erholung von 

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik
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der Pandemie in Europa die RRF eine Schlüsselrolle 
einnehmen werde. Die nationalen Aufbau- und Re-
silienzpläne (ARP) müssten daher zügig vorange-
bracht und beschlossen werden. Eine große Anzahl 
an Mitgliedstaaten unterstützte den Bundesminis-
ter der Finanzen und ergänzte, dass es zentral sei, 
die fiskalische Unterstützung so lange aufrechtzu-
erhalten, wie es die pandemische Lage verlange. Ei-
nige Mitgliedstaaten wiesen auch auf das Risiko ei-
ner uneinheitlichen Wirtschaftserholung in der 
Währungsunion hin: Daher müsse die Fiskalstra-
tegie der unterschiedlichen Betroffenheit der Mit-
gliedstaaten durch die Pandemie Rechnung tragen.

Die Eurogruppe befasste sich im Anschluss mit 
der internationalen Rolle des Euro. Die Europä-
ische Kommission stellte ihre Mitteilung mit dem 
Titel „Das europäische Wirtschafts- und Finanz-
system: Mehr Offenheit, Stärke und Resilienz“ vor, 
die u. a. auch Vorschläge zur Stärkung der interna-
tionalen Rolle des Euro enthält. Das Jahr 2020 war 
danach trotz Pandemie angesichts der Wechsel-
kursaufwertung sowie der EU-Beschlüsse ein wich-
tiges Jahr zur Stärkung des Euro. Einerseits habe die 
Krise dazu beigetragen, den Euro zum wichtigsten 
globalen Zahlungsmittel zu machen, andererseits 
könne die RRF dazu beitragen, dass die EU-Anlei-
hemärkte längerfristig vertieft und gestärkt wer-
den. Die Präsidentin der EZB Christine Lagarde 
würdigte in ihrer Intervention die Erfolge der Ge-
meinschaftswährung: Insbesondere mit der Eini-
gung auf Next Generation EU (NGEU) sei ein maß-
geblicher politischer Fortschritt erzielt worden, der 
den Euroraum insgesamt stärken werde. In Fra-
gen der nachhaltigen Finanzierung sei Europa ei-
nen Schritt voraus. Sie adressierte auch die laufen-
den Arbeiten in Richtung eines digitalen Euro. Die 
inzwischen abgeschlossene Konsultation belege 
das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger an 
diesem Thema. Die Auswertung der Konsultation 
und weitere Überlegungen würden von der EZB im 
Rahmen eines Berichts im April veröffentlicht. Der 
ESM erinnerte an die aufstrebende Rolle Chinas in 
den Währungssystemen; der Renmimbi könne zur 
wachsenden Konkurrenz des Euro werden. Das bis-
her vom US-Dollar dominierte Währungssystem 
entwickle sich zu einem Multiwährungssystem. 

Der Bundesminister der Finanzen wies hinsicht-
lich der zukünftigen Entwicklung des Währungs-
raums auf die Bedeutung der Wettbewerbsfähig-
keit des Euroraums im Kontext der ARP hin sowie 
auf die Relevanz von Eigenmitteln zur Finanzie-
rung des EU-Haushalts. Auch die zeitnahe Verfüg-
barkeit eines digitalen Euro in Konkurrenz zu unre-
gulierten privaten Systemen sei ein entscheidender 
Faktor für die Zukunftsfähigkeit und Stärkung des 
gemeinsamen Währungsraums. Eine Reihe von 
Mitgliedstaaten wiederholte das gemeinsame An-
liegen, das Finanz- und Zahlungssystem im Euro-
raum sowie die länderübergreifende Integration 
insgesamt zu stärken und entsprechende Vorhaben 
in der Währungsunion, insbesondere in der Ban-
ken- und Kapitalmarktunion, voranzubringen. Ein 
wesentliches Element für die Digitalisierungsstra-
tegie des Euroraums sei auch die Debatte zur Ein-
führung eines digitalen Euro. Der Vorsitzende der 
Eurogruppe Paschal Donohoe kündigte an, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des Euro auch 
Thema bei dem Eurogipfel im März sein werde.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmenssektors 
im Euroraum war Gegenstand einer sich anschlie-
ßenden inhaltlichen Diskussion der Eurogruppe. 
Die Europäische Kommission machte deutlich, 
dass die Corona-Krise großen finanziellen Druck 
auf den Unternehmenssektor ausübe und neben 
bereits vorher angeschlagenen Firmen auch vor-
her gesunde Firmen in Bedrängnis bringe. Etwa 
ein Viertel der Unternehmen wiesen Liquiditäts-
probleme auf. Die fragile Situation lasse sich in 
den Daten zu Insolvenzen oder notleidenden Kre-
diten zwar noch nicht ablesen, insbesondere auf-
grund von Kreditmoratorien sowie einem zuletzt 
nochmals angepassten Rahmen für staatliche Hil-
fen; dies könnte sich aber rasch ändern. Die Euro-
päische Kommission betonte weiterhin, eine gra-
duelle Exit-Strategie aus den Hilfsprogrammen 
entwerfen zu wollen. Nach Einschätzung der Präsi-
dentin der EZB kann mit Auslaufen der fiskalischen 
Unterstützungsmaßnahmen eine schleichende 
Krise des Unternehmenssektors verbunden sein. 
Sie wies darauf hin, dass die EZB mit ihrem geld-
politischen Instrumentarium weiterhin die Auf-
rechterhaltung der Finanzierungsbedingungen des 
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Unternehmenssektors bewirke. Einige Mitglied-
staaten stellten erneut die Bedeutung eines flexi-
blen EU-Beihilferahmens zur Unterstützung von 
Unternehmen und angemessener Solvenz-Regime 
heraus.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ befasste sich 
die Eurogruppe mit dem aktualisierten Haushalts-
plan Litauens. Die Europäische Kommission sah 
den Haushaltsplan insgesamt in Übereinstimmung 
mit den relevanten länderspezifischen Empfehlun-
gen. Zudem stellte Estland – wie nach einem Regie-
rungswechsel üblich – die Prioritäten seiner neuen 
Regierung vor.

ECOFIN-Rat

Beim virtuellen Treffen der ECOFIN-Ministerinnen 
und -Minister am 16. Februar 2021 war insbeson-
dere der Austausch zum Stand der Beratungen der 
Europäischen Kommission mit den Mitgliedstaa-
ten zu den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen 
das zentrale Thema. Zudem präsentierte die Rats-
präsidentschaft eine aktualisierte Übersicht über 
die Zeitpläne der Mitgliedstaaten zur Ratifizierung 
des Eigenmittelbeschlusses, der auch die Ermächti-
gung zur Mittelaufnahme für Next Generation EU 
enthält. Die Kommission legte Grundsteine ihrer 
NGEU-Mittelbeschaffungsstrategie dar. Weitere 
Themen des Treffens waren u. a. die Empfehlungen 
über die Entlastung der Europäischen Kommission 
für das Haushaltsjahr  2019, die Ratsschlussfolge-
rungen zu den Haushaltsleitlinien  2022 sowie die 
sogenannte EU Global Recovery Initiative.

Auf der Grundlage der Winterprognose der Euro-
päischen Kommission fand ein Meinungsaustausch 
in der ECOFIN-Runde zur wirtschaftlichen Lage 
sowie zum Ausblick auf die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung statt. Die Europäische Kommission 
berichtete, dass sich die Wirtschaft um den Jahres-
wechsel nur schwach entwickelt habe. Mit den nun 
beginnenden Massenimpfungen sei aber eine deut-
liche wirtschaftliche Erholung in den kommenden 
beiden Jahren in allen Mitgliedstaaten möglich, 

sodass auf aggregierter Ebene das Vorkrisenniveau 
im Jahr  2022 wieder erreicht werden könne. Die 
Entwicklung divergiere allerdings unter den Mit-
gliedstaaten und Sektoren deutlich, und unterstüt-
zende Maßnahmen für die Wirtschaft sollten weiter 
aufrechterhalten werden. Die Stabilisierungsef-
fekte durch NGEU-Mittel seien in der Konjunktur-
prognose noch nicht berücksichtigt und könnten 
durchschnittlich zu einem Wachstumseffekt von 
2  Prozent des BIP führen. Voraussetzung sei, dass 
die Mitgliedstaaten qualitativ hochwertige ARP 
ausarbeiteten und nach erfolgter Billigung umsetz-
ten. Die EZB ergänzte, dass die Inflation zum Jah-
reswechsel angestiegen sei und sich im weiteren 
Jahresverlauf leicht über der Ein-Prozent-Marke 
bewegen dürfte. Weiterhin thematisierte die EZB 
mit der weiterhin schwachen Ertragslage der Ban-
ken und negativen Wechselwirkungen zwischen 
dem Banken-, Unternehmens- und öffentlichen 
Sektor Risikoquellen für die Finanzstabilität. Vor 
diesem Hintergrund gelte es, mit sehr großer Vor-
sicht die Balance bei der Rückführung unterstüt-
zender fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen zu 
wahren und das Risiko einer zu frühen Beendigung 
der Unterstützung zu vermeiden.

Anschließend informierte die portugiesische Rats-
präsidentschaft über den Stand der Implementie-
rung der Aufbau- und Resilienzfazilität. Demnach 
werde die RRF-Verordnung am 19.  Februar  2021 
in Kraft treten und die Mitgliedstaaten könnten 
sodann ihre ARP offiziell bei der Europäischen 
Kommission einreichen. Die Kommission betonte 
erneut die Notwendigkeit von qualitativ hochwer-
tigen nationalen ARP mit der richtigen Balance 
aus Reformen und Investitionen. Es sei entschei-
dend, dass zumindest eine signifikante Teilmenge 
der länderspezifischen Empfehlungen adressiert 
werde und es hochwertige Investitionsvorhaben 
gebe. Bislang habe man von 19  Mitgliedstaaten 
Entwürfe für die nationalen ARP erhalten. Mit der 
jüngst vorgelegten Guidance zum „Do-No-Signifi-
cant-Harm“-Prinzip lägen alle erforderlichen In-
formationen vor. Im Anschluss stellten Finnland, 
die Slowakei und Polen die Grundzüge ihrer ARP 
vor.
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Die Europäische Kommission berichtete den 
ECOFIN-Ministerinnen und -Ministern im An-
schluss über die Anleiheemissionen unter dem 
Europäischen Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslo-
sigkeitsrisiken in einer Notlage im Anschluss an 
den COVID-19-Ausbruch (Support to mitigate Un-
employment Risks in an Emergency, SURE). Es 
seien eine hohe Nachfrage und günstige Finanzie-
rungskonditionen für die Anleihen zu verzeichnen: 
So seien bereits mehr als 53 Mrd. € eingesammelt 
und an die Mitgliedstaaten ausgereicht worden. Die 
Europäische Kommission beabsichtige, im 1. Halb-
jahr 2021 alle Emissionen unter SURE abschließen 
zu wollen. Unter NGEU wolle man dann im Rah-
men einer diversifizierten Finanzierungsstrate-
gie zwischen 150  Mrd. € und 200  Mrd. € im Jahr 
emittieren. Gerade im Jahr 2021 sei ein hoher Be-
trag aufzunehmen, um die Finanzierungen unter 
der RRF, ReactEU, InvestEU und anderen Program-
men vornehmen zu können. Bis zum Abschluss der 
Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses sollten 
alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Man wolle 
Ende April umfassend über die weitere Finanzie-
rungsstrategie informieren. Ein signifikanter Anteil 
von etwa 30  Prozent von NGEU solle über grüne 
Anleihen finanziert werden, da hiervon ein starkes 
politisches Signal ausgehe. Die portugiesische Rats-
präsidentschaft erklärte ergänzend, dass bislang 
fünf Mitgliedstaaten den Eigenmittelbeschluss ra-
tifiziert haben. Man hoffe, dass alle Mitgliedstaaten 
ihre Verfahren bis April abschließen könnten, so-
dass der Beschluss zum 1. Mai in Kraft treten könne.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister bereite-
ten außerdem die Annahme der Empfehlung über 
die Entlastung der Europäischen Kommission für 
das Haushaltsjahr  2019 vor. Sie werde formell im 
schriftlichen Verfahren angenommen. Die Ent-
lastungsempfehlung stütze sich auf den Jahresbe-
richt des Europäischen Rechnungshofs (ERH), wel-
cher im Dezember dem ECOFIN vorgestellt wurde. 
Die portugiesische Ratspräsidentschaft ergänzte, 
die Empfehlung des Rates sei an das Europäische 
Parlament gerichtet, dem nach dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
die Rolle zukomme, die Entlastungserklärung 

gegenüber der Europäischen Kommission abzuge-
ben. Die portugiesische Ratspräsidentschaft stellte 
zunächst den Inhalt der Entlastungsempfehlung 
des Rates für das Haushaltsjahr 2019 vor. Man be-
dauere, dass die Gesamtfehlerquote im Vergleich 
zum Vorjahr um 0,1  Prozentpunkte auf 2,7  Pro-
zent gestiegen und damit weiterhin oberhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2  Prozent geblie-
ben sei. Allerdings seien in einigen Bereichen, wie 
zum Beispiel beim Finanzmanagement, deutliche 
Verbesserungen erzielt worden. Der deutsche Sit-
zungsvertreter brachte seine Unterstützung für 
die Empfehlung zum Ausdruck. Es sei bedauerlich, 
dass der ERH bei den Ausgaben kein eingeschränkt 
positives Prüfurteil wie in den vergangenen Jah-
ren habe erteilen können. Er forderte alle Beteilig-
ten auf, sich um eine Verbesserung der Situation 
zu bemühen. Die Europäische Kommission be-
grüßte insgesamt die Entlastungsempfehlung des 
Rates, war jedoch der Ansicht, die Gesamtfehler-
quote sei stabil geblieben. Zudem betonte sie, dass 
die Fehlerquote in einigen Bereichen (z. B. natürli-
che Ressourcen) gesunken sei und sogar unter der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2  Prozent liege. Die 
Europäische Kommission versicherte, die Hinweise 
der Mitgliedstaaten vollumfänglich berücksichti-
gen zu wollen.

Des Weiteren informierte die portugiesische Prä-
sidentschaft die Ministerinnen und Minister über 
die Ratsschlussfolgerungen zu den Haushaltsleit-
linien  2022. Diese seien nach Billigung durch den 
Haushaltsausschuss des Rates und den Ausschuss 
der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten vom 
Rat in einem schriftlichen Verfahren förmlich an-
zunehmen. Die Europäische Kommission begrüßte 
den Ansatz der Haushaltsleitlinien des Rates. 
Sie versprach, diese bei der Erstellung des Haus-
haltsentwurfs zu berücksichtigen und der Frage 
der Transparenz besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister befass-
ten sich im Anschluss mit dem Thema möglicher 
Schuldenerleichterungen für Drittstaaten im Rah-
men der sogenannten EU  Global Recovery Initi-
ative. Die Europäische Kommission warnte vor 
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dem Risiko vieler Niedrigeinkommensländer, sich 
zu überschulden und bei den Nachhaltigkeitszie-
len der Vereinten Nationen zurückzufallen. Jetzt 
gehe es darum, zu diskutieren, wie die EU mit der 
EU Global Recovery Initiative diese Staaten unter-
stützen könne. Hierbei sprach sich die Europäische 
Kommission für eine Verlängerung der Debt Ser-
vice Suspension Initiative (DSSI) bis Ende 2021 aus. 
Bezüglich des G20-Rahmenwerks für Schulden-
restrukturierungen sei es wichtig, dass alle Gläu-
biger einbezogen werden. Die Europäische Kom-
mission wünsche sich mehr Offenheit für die Idee 
einer neuen allgemeinen Allokation von Sonder-
ziehungsrechten des Internationalen Währungs-
fonds als wichtiges Zeichen der Unterstützung für 
Mittel- und Niedrigeinkommensländer. Der Prä-
sident der Europäischen Entwicklungsbank (EIB) 
Werner Hoyer warb dafür, überschuldete Niedrig-
einkommensländer zu unterstützen; Schuldener-
leichterungen dürften aber kein eigenes Ziel sein. 
Es brauche vielmehr grüne und nachhaltige Ziele. 
Hier könne die EIB eine Rolle spielen. Die EIB sei 
bereit, ihre Aktivitäten im Entwicklungsbereich 
auszubauen. Dazu brauche es eine zeitnahe Ent-
scheidung im Rahmen der Diskussion zur euro-
päischen Finanzarchitektur für Entwicklung. Der 
Vorsitzende des Pariser Clubs verwies auf die lau-
fende Umsetzung der DSSI. Bislang hätten 36 Län-
der einen Antrag gestellt und 18  Vereinbarungen 

seien getroffen worden. Im April werde entschie-
den, ob die Initiative um weitere sechs Monate bis 
Ende  2021 verlängert werde. Auch laufe aktuell 
die Implementierung des G20-Rahmenwerks für 
Schuldenrestrukturierungen an. Bisher hätten drei 
Länder einen Antrag gestellt: Tschad, Äthiopien 
und Sambia. Die Vorarbeiten dazu liefen insbeson-
dere auf G7-Ebene und im Pariser Club. Der italie-
nische Sitzungsvertreter warb in seiner Eigenschaft 
als aktuelle G20-Präsidentschaft für eine effektive 
Umsetzung des G20-Rahmenwerks für Schuldenre-
strukturierungen und eine Verlängerung der DSSI. 
Eine EU-Perspektive zu diesen Themen könne ei-
nen Unterschied machen. Mehrere Mitgliedstaaten 
unterstützen eine neue allgemeine Allokation der 
Sonderziehungsrechte; zwei Mitgliedstaaten zeig-
ten sich gegenüber einer neuen Allokation skep-
tisch. Der deutsche Sitzungsvertreter unterstrich 
die Notwendigkeit der Unterstützung von Niedrig-
einkommensländern, bei der die EU eine wichtige 
Rolle spiele. Zudem verwies der deutsche Sitzungs-
vertreter darauf, dass die deutschen Beiträge aus 
dem nationalen Haushalt kommen. Ferner wurde 
auf den „Financing African Economies”-Gipfel am 
18.  Mai  2021 in Paris aufmerksam gemacht, bei 
dem es auch um die starke und inklusive Erholung 
mit Fokus auf den digitalen und grünen Herausfor-
derungen im Einklang mit den Pariser Klimazielen 
und den Nachhaltigkeitszielen gehe.
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

7. April 2021 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -Notenbankgouverneure, virtuell

8. bis 10. April 2021 Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, virtuell

16. April 2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat, virtuell

21./22. Mai 2021 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Portugal

17./18. Juni 2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

9./10. Juli 2021 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -Notenbankgouverneure in Venedig, Italien

12./13. Juli2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2021 
und des Finanzplans bis 2024

Datum Verfahrensschritte

24. März 2021 Eckwertebeschluss des Kabinetts zum Bundeshaushalt 2022 und Finanzplan bis 2025

10. bis 12. Mai 2021 Steuerschätzung

Juni 2021 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2022 und Finanzplans bis 2025

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

April 2021 März 2021 22. April 2021

Mai 2021 April 2021 20. Mai 2021

Juni 2021 Mai 2021 22. Juni 2021

Juli 2021 Juni 2021 22. Juli 2021

August 2021 Juli 2021 20. August 2021

September 2021 August 2021 21. September 2021

Oktober 2021 September 2021 21. Oktober 2021

November 2021 Oktober 2021 19. November 2021

Dezember 2021 November 2021 21. Dezember 2021

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Deutscher Aufbau- und Resilienzplan (DARP)

Wer wir sind und was wir tun – Die BMF-Imagebroschüre/-Flyer

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Februar 2021 

Entwicklung der Verschuldung des Bundeshaushalts und der Sondervermögen im Februar 2021

Entwicklung der Refinanzierung der Sondervermögen zur Durchleitung von Krediten an 
öffentliche Anstalten des Bundes im Februar 2021

Kreditaufnahme des Bundes

Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) - Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2020

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2020

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.

80

 

Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/20/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/20/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Entwicklung der Länderhaushalte im Januar 2021

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kassenlage des Bundes und der Länder 
bis Januar 2021

Die Einnahmen, Ausgaben und Kassenlage der Länder bis Januar 2021

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden
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